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I. EINLEITUNG1 
 
Die Deutsche Schule Santiago ist eine private schulgeldpflichtige und koedukative 
Bildungseinrichtung. Der Bildungsschwerpunkt liegt auf Sprachen. Deutsch wird von der Vorschule 
an unterrichtet. Ab der 5. Klasse Grundschule (enseñanza básica) bis zur Sekundarstufe (Educación 
Media) kommt Englisch hinzu. 
 
In dem Moment, in dem die Eltern unserer Schulgemeinschaft beitreten, stimmen sie als erste 
Bezugspersonen ihrer Kinder2 freiwillig den Grundsätzen des Bildungsangebots, den internen 
Vorschriften für die Verwaltung und dieser Verordnung zur Beurteilung, Benotung und Versetzung 
(im Weiteren „die Verordnung“) zu. 
 
Unser Bildungsangebot zeichnet sich dadurch aus3, dass wir eine Institution der Begegnung 
zwischen zwei Kulturen sind. 

Wir bemühen uns, unseren SchülerInnen eine qualitativ hochwertige akademische Ausbildung mit 
Schwerpunkt auf Deutsch und Englisch zu bieten und dabei die Religionsfreiheit zu respektieren. 
Wir begleiten gemeinsam mit den Familien die Erziehung der Kinder und Jugendlichen, damit sie 
ein pluralistisches und kritisches Denken entwickeln, verantwortungsbewusst und demokratisch 
handeln und auf der Grundlage gegenseitigen Respekts offen für Multikulturalität sind. 
 

Diese Grundsätze des institutionellen Bildungsprojekts (im Folgenden PEI) werden in die 
vorliegende Verordnung über die Beurteilung und Versetzung aufgenommen, die sowohl für die 
Grund- als auch für die Sekundarstufe gilt. 

In diesem Dokument werden Beurteilung, Benotung und Versetzung der SchülerInnen geregelt. 
Folgende Ziele werden dabei verfolgt: 
 
- Die Benotung, Versetzung und die schulische Entwicklung der SchülerInnen sollen im 
institutionellen Kontext der Beurteilung der Lernerfolge geregelt werden. 

 
- Es sollen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft über den Prozess zur Beurteilung, Benotung und 
Versetzung, sowie über die dabei anwendbaren Normen informiert werden. 

 
 

 
 
II. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN  

                                                

1 In diesen Vorschriften beziehen sich Begriffe wie „el alumno“, „el estudiante“, „el profesor“, „el docente“, 
„la educadora“, „el asistente de la educación“ und ihre jeweiligen Pluralformen sowie andere 
gleichbedeutende Wörter im Bildungskontext gleichermaßen auf Männer und Frauen, da es in der 
spanischen Sprache keine allgemeingültige Vereinbarung darüber gibt, wie man sich auf beide Geschlechter 
bezieht. Auf diese Weise soll eine Beeinträchtigung des Leseverständnis verhindert werden. 
2 PEI, Seite 12 “ „Die Schule sieht die Eltern als die Hauptverantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder. Sie 
sollen eine Atmosphäre des Respekts und des Dialogs mit der Schule fördern.“  
3 PEI, Seite 9  die diese pädagogischen Merkmale entwickelt. 
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Dieses Dokument wurde nach den Leitlinien ausgearbeitet, die: 
 

a) das chilenische Bildungsministerium hierzu in Dekret Nr. 67/2018 erlassen hat,4 
 
b) und nach den Vorgaben aus dem institutionellen Bildungsprojekt (PEI) der 
Deutschen Schule Santiago.5 

 
Die Verordnung wird jährlich von der Schulleitung, dem pädagogisch-technischen Team und von 
Lehrkräften der einzelnen Stufen der Schule überarbeitet und gegebenenfalls angepasst.  
 
Sie wird der Schulgemeinschaft zusammen mit dem institutionellen Bildungsprojekt (PEI) und der 
internen Schulordnung (RIE) über unsere Homepage www.dsstgo.cl vorgestellt und von dieser 
angenommen.  
 
  

                                                
4 Dekret 67: „Beschließt nationale Mindestnormen für Beurteilung, Benotung und Versetzung und hebt die 
Dekrete Nr. 511 von 1997, Nr. 112 von 1999 und Nr. 83 von 2001 des Bildungsministeriums auf. 

5 https://www.dsstgo.cl/proyecto-educativo/ 

http://www.dsstgo.cl/
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III. DEFINITIONEN  
 
Um einen Rahmen für ein gemeinsames Verständnis sicherzustellen, werden folgende Definitionen 
aus bestehenden Bestimmungen bzw. ministeriellen Leitlinien übernommen:6 
 
a) Verordnung 

 „Instrument, mit dem die offiziell anerkannten Bildungseinrichtungen objektive und transparente 

Verfahren für eine regelmäßige Beurteilung der Leistungen und Lernerfolge der SchülerInnen 

festlegen, wobei man sich auf die in diesem Erlass geregelten nationalen Mindeststandards für 

Beurteilung, Benotung und Versetzung stützt.“ 

 

b) Beurteilung 

„Von den Lehrkräften durchgeführte Maßnahmen, die sowohl ihnen selbst wie auch den 
SchülerInnen Auskunft über den Lernprozess liefern. Sie dienen nach der entsprechenden 
Auswertung als Grundlage für Entscheidungen zur Förderung des Lernfortschritts und liefern ein 
Feedback zu den Lehrprozessen“.7 

 

c) Benotung 

„Darstellung der Lernleistung durch einen Beurteilungsprozess, der den Lernprozess durch 
Zahlen, Symbole oder Konzepte mit einer von allen geteilten Bedeutung vermittelt.“ 
 

d) Kurs 

„Etappe in einem Zyklus, die eine Stufe, Modalität, allgemeine bzw. differenzierte Bildung oder 

Fachausrichtung im Lehr- bzw. Lernprozess darstellt, und der an festgelegten Tagen innerhalb 

eines bestimmten Schuljahres anhand der vom Bildungsministerium anerkannten Pläne und 

Programme umgesetzt wird.“8  

 

e) Versetzung 

„Hierbei schließt der Schüler/die Schülerin einen Kurs erfolgreich ab und wird in den direkt 

darauffolgenden Kurs versetzt bzw. schließt die höhere Schule ab.“ 

 

f) Nachweise 

 „Bezieht sich auf das, was die SchülerInnen schreiben, sagen, tun und erstellen, um ihre 

Lernerfolge zu zeigen.“ 9  

 

                                                
6 Die aufgeführten Definitionen sind Artikel 2, Dekret 67 entnommen.  
7 PEI, S. 9-10. 
8 Unter Kurs wird das durchlaufene Jahr verstanden, nicht eine Gruppe von Personen.  
9 MINEDUC, „Richtlinien zur Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in 
den Schulen”. 1.1 Grundlegende Definitionen 
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g) Auswertung 

„In diesen Zusammenhang wird Auswertung als eine Schlussfolgerung verstanden, die zu einem 

bewertenden Urteil über die Lernerfolge führt. Dieses Urteil beruht auf dem Nachweis der 

Leistungen der SchülerInnen in Bezug auf die Lernziele.“10 

h) Feedback 
Die Phase im Lehr- und Lernprozess, in der die SchülerInnen kontinuierlich über ihren Lernprozess 
bzw. ihre Fortschritte und Lernergebnisse informiert werden, und so Schritte unternehmen 
können, um voranzukommen und weiter zu lernen.  
 
i) Beurteilungsinstrumente  
Mittel, Instrumente bzw. Techniken, die es ermöglichen, Nachweise über das spezifische Lernen 
einer Gruppe von SchülerInnen zu sammeln, um deren Lernerfolge zu bewerten und kohärente 
und geeignete Entscheidungen für eine Umstrukturierung bzw. Fortsetzung des 
Lehr/Lernprozesses treffen zu können.  
 
j) Lernziele 
Die Lernziele beziehen sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, durch die eine 
ganzheitliche Entwicklung der SchülerInnen am Ende eines Lernzyklus gefördert werden soll.11 
 
k) Unterricht 
Jede Art von Lernraum, in dem eine Interaktion zwischen LehrerInnen und SchülerInnen 
stattfindet. Demzufolge bezieht sich der Begriff nicht nur auf das Klassenzimmer.  
 
  

                                                
10 MINEDUC, „Richtlinien zur Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in 
den Schulen“. 1.1 Grundlegende Definitionen 
11 MINEDUC, „Richtlinien zur Annahme der curricularen Grundlagen für die 7. bis 10. Klasse”  
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IV. GLIEDERUNG DES SCHULJAHRES  
 

Die Schule gliedert das Schuljahr nach Semestern. Dementsprechend werden die verschiedenen 
Fächer, Einheiten und Lernziele organisiert. 

Ein Semester umfasst etwa 19 Wochen. 

Zu Beginn des Schuljahres wird der Jahreskalender veröffentlicht, in dem Beginn und Ende der 
Unterrichtszeit angegeben sind. 

In der ersten bis zur dritten Klasse dauert das Schuljahr 38 Wochen. Für die 12. Klasse endet das 
zweite Halbjahr je nach Zeitplan für die Hochschulaufnahmeprüfungen zu einem früheren 
Zeitpunkt. 

Die Jahresplanung übernimmt vorschriftsmäßig den vom Bildungsministerium verabschiedeten 
Schulkalender. 

 

V. ABITUR 
 
Die Schule bietet den SchülerInnen die Möglichkeit, mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
das Abitur zu machen und zusätzlich den vom chilenischen Bildungsministerium ausgestellten 
Abschluss für den Sekundarbereich zu erwerben. Die Entscheidung für den Abiturzweig fällt nach 
der 6. Klasse.12 
 
 
VI. BEURTEILUNGEN  
 
6.1 Definition 
 
Wie im Dekret 67/2018 festgelegt, beinhaltet die Beurteilung des Lernprozesses „Eine Reihe von 

Maßnahmen seitens des Lehrpersonals, die sowohl ihnen selbst wie auch den SchülerInnen 

Auskunft über den Lernprozess liefert. Sie dient nach der entsprechenden Auswertung als 

Grundlage für Entscheidungen zur Förderung des Lernfortschritts und liefert ein Feedback zu den 

Lehrprozessen".13 

 
6.1.1 Bedeutung der Beurteilung 
 

Im Rahmen der Beurteilung als Teil des Lehr-Lern-Prozesses können Nachweise über die 

Leistungen der SchülerInnen und deren Fortschritte gesammelt und festgestellt werden, inwieweit 

die vorgegebenen Lernziele erreicht wurden. 

 

                                                
12 Siehe ANHANG I. Anmerkungen zu deutschen internationalen Prüfungen 
 
13  REP, Punkt III b). 



 

8  

Dabei sollen vor allem Lücken und Stärken der SchülerInnen beim Lernen festgestellt und 

verlässliche Nachweise erhoben werden, um so ein Feedback in Bezug auf die Methoden zu 

erhalten und pädagogische und institutionelle Entscheidungen zur Verbesserung zu treffen. In 

diesem Sinne ist die Beurteilung einer der Eckpfeiler für die Gewährleistung von Qualität im 

Bildungsprozess. 

 

Die Bewertung erfüllt eine pädagogische Aufgabe und fördert so den Lernfortschritt aller 
SchülerInnen, wobei die Vielfalt als ein im Unterricht grundsätzlich präsenter Aspekt betrachtet 
wird14.  
Mit anderen Worten: Sie fördert das Lernen und motiviert die SchülerInnen zum Weiterlernen. 

 

Die Beurteilung erfüllt einen formativen Zweck, insofern sie das Lernen der SchülerInnen 

überwacht und begleitet, d.h. wenn Nachweise über die Leistung der SchülerInnen gesammelt, 

ausgewertet und von LehrerInnen und SchülerInnen für Entscheidungen in Bezug auf die nächsten 

Schritte zur Förderung des Lehr- und Lernprozesses genutzt werden. 

 

Daher führen die Lehrkräfte im Verlauf  der einzelnen Einheiten des von ihnen unterrichteten Fachs 

formative und summative Beurteilungen (letztere benotet) durch.  

Zu diesem Zweck können die Lehrkräfte eine Vielzahl von Beurteilungsinstrumenten einsetzen, wie 

z. B. schriftliche oder mündliche Prüfungen, Einzel- bzw. Gruppenarbeiten, Leseberichte, 

Erfahrungsberichte, Inhaltsangaben, schriftliche Berichte, Referate und die Mitarbeit. So erhalten 

sie umfassende  Nachweise über die Lernerfolge der SchülerInnen. 

 

Grundsätze für die Beurteilung15: 

- Es soll beurteilt werden, was und wie die SchülerInnen lernen. Es werden also die 
Leistungsnachweise beurteilt, d. h. das, was sie sagen, schreiben, tun und erstellen, also 
das, was zeigt, was sie gelernt haben. 

 
- Die SchülerInnen sollen sich von Beginn des Lernprozesses an darüber im Klaren sein, was 

sie lernen sollen und nach welchen Kriterien Fortschritte und Leistungen gemessen 
werden. 
 

- Da der Hauptzweck der Beurteilung darin besteht, die Lehre und das Lernen der 
SchülerInnen zu stärken, wird das Feedback als grundlegender Bestandteil in jedem 
Beurteilungsprozess verstanden. 
 

- Die Beurteilungsverfahren und -instanzen sollen die SchülerInnen zum Weiterlernen 

                                                
14 MINEDUC, „Richtlinien zur Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in 
den Schulen“ 
15 Gestützt auf Dekret 67/2018. 
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motivieren. 
 

- Die formative Beurteilung ist grundlegend in den Lehr- und Lernprozess integriert.  
 

- Es sollte unbedingt eine Vielzahl von Beurteilungsformen eingesetzt werden, die den 
unterschiedlichen Merkmalen, dem Lerntempo und Lernstil, den Bedürfnissen und 
Interessen der SchülerInnen Rechnung tragen. 

 
- Die SchülerInnen sollten an den Beurteilungsprozessen beteiligt werden.  

 
- Bei der Planung des Unterrichts sollten die Lehrkräfte Raum für eine formative Beurteilung 

des angestrebten Lernerfolgs einplanen und ausreichend Zeit für ein Feedback im Lehr-
Lern-Prozess vorsehen.  
 

- Die Lernnachweise sollten kontinuierlich analysiert und gegebenenfalls angepasst werden, 
ebenso die Planung und die Unterrichtsstrategien. 
 

- Es sollte auf jeden Fall versucht werden, zu vermeiden, dass ein Schüler/eine Schülerin 
eine Jahrgangsstufe wiederholen muss. Es gibt eine Vielzahl von Strategien zur 
Bewältigung der Schwierigkeiten, mit denen SchülerInnen konfrontiert sein können. Diese 
sollten eingesetzt werden, bevor eine Entscheidung bezüglich einer Wiederholung einer 
Klasse getroffen wird. 
 

6.3 Beurteilungsarten  

 
Um den Beurteilungsprozess zu organisieren, werden je nach Akteuren, Zielen und Absichten bzw. 
Gegenstand folgende Evaluierungsarten angewandt.   
 
6.3.1. Formelle und informelle Beurteilung 
 

a) Formelle Beurteilung:  

Die Beurteilung wird geplant, zeitlich festgelegt und den SchülerInnen im Voraus 

mitgeteilt. Dabei kann es sich um eine diagnostische, formative, progressive oder 

summative Beurteilung bzw. Beurteilungen der Fortschritte handeln. Sie können mit oder 

ohne Benotung durchgeführt werden. 

 

b) Informelle Bewertung: Diese Beurteilungsart wird nicht vorher zeitlich festgelegt und 

ermöglicht den LehrerInnen und SchülerInnen, den jeweiligen Stand des Lernfortschritt 

des Einzelnen bzw. einer Gruppe von SchülerInnen im Verlauf des Lernprozesses 

festzustellen. Das Ergebnis wird nicht benotet. 
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6.3.2. Nach dem Beurteilenden  
  

a) Beurteilung durch Dritte: Hierbei beurteilt eine Lehrkraft die Leistungen anhand festgelegter 
Kriterien, die zuvor den SchülerInnen mitgeteilt werden. 
 

b) Gegenseitige Beurteilung oder peer to peer Beurteilung: 
Bei dieser Beurteilung sammeln die MitschülerInnen anhand von zuvor festgelegten 
bekannten Kriterien Informationen über die Leistungen eines Schülers/einer Schülerin. Es 
werden keine Noten vergeben. 

 
c) Selbstbeurteilung 

Hierbei beurteilen die SchülerInnen ihre eigene Leistung. So werden sie sich anhand von zuvor 
festgelegten bekannten Kriterien ihres Lernfortschritts bewusst. Es gibt keine Benotung. 

 
 
6.3.3 Nach Ziel und Absicht 
 
a) Formative Beurteilung  
 
Diese Form der Beurteilung erfüllt einen formativen Zweck, insofern sie das Lernen der 
SchülerInnen überwacht und begleitet, d. h., wenn Nachweise über die Leistung der SchülerInnen 
gesammelt, ausgewertet und von LehrerInnen und SchülerInnen für Entscheidungen in Bezug auf 
die nächsten Schritte zur Förderung des Lehr- und Lernprozesses genutzt werden. 
 
Sie beruht auf einem fortlaufenden Prozess, der parallel zum Lehr- und Lernprozess verläuft. Dabei 
werden Nachweise dahingehend ausgewertet, inwieweit die SchülerInnen ein Lernziel erreicht 
haben.  Auf diese Weise können sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen feststellen, wie der 
Stand der SchülerInnen jeweils ist, welche Schwierigkeiten sie beim Lernen haben und was sie als 
Nächstes tun müssen, um die Lücke zwischen dem erbrachten und dem von ihnen erwarteten 
Wissensstand zu schließen. 
 

Allgemeine Grundsätze zur Anwendung der formativen Beurteilung 
 

- Hierbei handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess in der Bildungspraxis. 
- Bei einer formativen Beurteilung geht es darum, ein Lernziel festzulegen, den 

aktuellen Kenntnisstand zu beurteilen und anschließend strategisch daran zu 
arbeiten, die Lücken zu schließen. Sobald ein Lernziel erreicht ist, wird ein neues 
festgelegt und der Prozess fortgesetzt. 

 
- Das setzt folgendes voraus: 

 
- Mitteilung der Lernziele und der Kriterien, um diese zu erreichen. 

 
- Gestaltung von Lern- und Beurteilungsaktivitäten, die aufzeigen, wo die 

SchülerInnen auf ihrem Weg zum erwarteten Lernerfolg stehen. 
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- Wirksames und zeitnahes Feedback.  

 
- Gelegenheiten zur Selbstbeurteilung und gegenseitigen Beurteilung. 

 
- Die formative Beurteilung sollte bei der Planung ausdrücklich berücksichtigt werden. 

 
Wichtig ist, dass die formative Beurteilung innerhalb der anfänglichen bzw. diagnostischen 
Beurteilung mit eingeplant werden16, als Beobachtung während oder nach dem Unterricht, 
damit festgestellt werden kann, wo der jeweilige Schüler/die jeweilige Schülerin auf dem Weg 
zum Lernerfolg steht. Auf der Grundlage dieser Informationen werden Lernsequenzen 
ausgearbeitet und eine entsprechende Nachverfolgung umgesetzt. Dies ist eine systematische 
pädagogische Praxis, die in den Unterricht integriert wird. 

 
- Es können verschiedene Instrumente eingesetzt werden. Entscheidend ist, zu welchem Zweck 

sie eingesetzt werden und welche Maßnahmen auf der Grundlage der von ihnen gelieferten 
Informationen getroffen werden.  

 
b) Summative Beurteilung  
 
Die Beurteilung dient einem summativen Zweck, insofern sie Informationen darüber liefert, 
inwieweit die SchülerInnen nach einem bestimmten Unterrichtsprozess die Lernziele erreicht 
haben. Sie dient dazu, den erreichten Lernerfolg zu bescheinigen und wird im Allgemeinen 
benotet.   

Es ist darauf zu achten, dass diese Art der Beurteilung: 
 

- abgestimmt ist auf die Lernziele, die Aktivitäten, durch die diese erreicht werden sollen 
und auf die Inhalte der Prüfungen. 

 
- Das bedeutet, dass die SchülerInnen das Gelernte auf neue Situationen übertragen bzw. 

anwenden und die unterschiedlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen in die Praxis 
umsetzen müssen. 
 

- Auf diese Weise sollen die SchülerInnen Sinn, Nutzen und Bedeutung des Gelernten 
erkennen, und auf die Vielfalt im Klassenzimmer eingegangen werden.  

 
Es sollen Beurteilungsentwürfe angeregt werden, die sich auf die zentralen und relevanten 
Lerninhalte beziehen. Ebenso sollen Noten festgelegt werden, die den erzielten Lernerfolg so 
genau wie möglich widerspiegeln, um die Kommunikation mit den SchülerInnen und ihren Familien 
in Bezug auf die Lernerfolge zu unterstützen.   
 

                                                
16 Diagnostische Beurteilung wird als eine Art der formativen Beurteilung verstanden. „Richtlinien zur 
Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in den Schulen“.  
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6.3.4 Nach Gegenstand  

a) Beurteilung des Lernprozesses:  
 
Hier spiegelt sich wider, wie die SchülerInnen lernen, z. B. ob sie die Arbeiten rechtzeitig 
abgeben, am Unterricht teilnehmen usw. Die verhaltensbezogenen Lernziele sind Teil des 
Lernprozesses und können durch Beurteilungsindikatoren formativ beurteilt werden. 

 
b) Beurteilung des Lernfortschritts: Der Fortschritt, den die SchülerInnen beim eigenen 

Lernen erzielen. 
 

 
c) Beurteilung der Arbeit oder des Lernerfolgs: Hier spiegelt sich wider, was die SchülerInnen 

wissen oder zu leisten in der Lage sind. Die Lernerfolge können benotet und bescheinigt 
werden. Ziel ist es, die von den SchülerInnen am Ende eines Lernprozesses erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu bewerten.   

 

6.4 Merkmale des Beurteilungsprozesses  
 
6.4.1 Qualitätskriterien für die Beurteilung   
 
Folgende Kriterien, die die Qualitätsstandards im Bewertungsprozess gewährleisten, sind zu 
berücksichtigen:  
 

- Die Beurteilungen sollten aus verschiedenen Nachweisen darüber bestehen, inwieweit die 
SchülerInnen die Lernziele aus den Rahmenlehrplänen, Lehrplänen und sonstigen 
Elementen, die die Schule als Teil des institutionellen Gütesiegels in den Lehrplan 
aufgenommen hat, d. h. Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, erreicht haben. 

  
- Es darf nur das bewertet bzw. benotet werden, was im Unterricht durchgenommen 

worden ist, und in der Art und Weise, wie im Unterricht gearbeitet worden ist. 
 

- Bei der Beurteilung muss auf eine Differenzierung der Beurteilungsstrategien geachtet und 
so weit wie möglich Aktivitäten einbezogen werden, die in einem lebensnahen, den 
SchülerInnen vertrauten Kontext stattfinden.  
 

- Die grundlegenden Lerninhalte der einzelnen Fächer, die im nationalen Rahmenlehrplan 
festgelegt sind, sowie der Inhalte aus den jeweiligen Lehrplänen müssen benotet werden. 

 
6.4.2 Arten der Beurteilung 
  
Je nach Form oder Modalität der Beurteilung wird unterteilt in: 
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a) Schriftliche Beurteilung: Die SchülerInnen müssen ihren Lernerfolg durch schriftliche 
Antworten (in Worten, numerisch/rechnerisch oder bildlich) nachweisen. Bei dieser 
Modalität können abhängig vom Bewertungsziel Instrumente eingesetzt werden, bei 
denen verschiedene Materialien benötigt werden. Die SchülerInnen können die Aufgabe 
außerhalb der Unterrichtszeit zu Hause zu Ende führen. 
 

b) Mündliche Beurteilung: Die SchülerInnen müssen ihren Lernerfolg durch mündliche 
Beiträge unter Beweis stellen, z. B. durch Reden, Kunstwerke, die Präsentation technischer 
oder wissenschaftlicher Projekte. 
 

c) Durch Ausführung: Die SchülerInnen müssen ihr Erlerntes unter Beweis stellen, indem sie 
z. B. eine Aufgabe, eine Aktivität oder ein Projekt durchführen bzw. Arbeitsmappen oder 
ein Produkt usw. erstellen. 

 
 
Diese Modalitäten können sich auf folgende Bereiche konzentrieren: 
 
Akkumulative Beurteilungen: Diese entsprechen den Noten für Aufgaben, Aktivitäten, schriftliche 
Tests, mündliche Befragungen oder andere Beurteilungsverfahren, die während des Semesters 
durchgeführt werden und einen Teil des Lernziels abdecken.  
 
Summative Beurteilungen: Dabei handelt es sich um die Benotung von Aufgaben, Aktivitäten, 
schriftlichen Tests, mündlichen Befragungen oder anderen Beurteilungsverfahren, die komplette 
Einheiten des Lehrstoffs zusammenfassen oder lernbereichsübergreifend sind. 
 
Note für Mitarbeit: Diese Note misst die Ergebnisse aus der Beobachtung eines Schülers/einer 
Schülerin über einen längeren Zeitraum zu festgelegten und den SchülerInnen vorher mitgeteilten 
Kriterien. 
 
6.4.3 Beurteilung von Verhaltenszielen 

 
Für jedes Fach gibt es verhaltensbezogene Lernziele, die erarbeitet werden und von den 
SchülerInnen in den verschiedenen Fächern übernommen werden sollten.  
 
Am Ende eines jeden Semesters erhalten die SchülerInnen einen Bericht über ihre soziale und 
persönliche Entwicklung. Das Arbeits- und Sozialverhalten sollte durch pädagogische Aktivitäten 
während des Lernprozesses gefördert werden, ohne ausschließlich mit einem bestimmten Fach 
oder mehreren Fächern verbunden zu sein.  
 
Die Verhaltensziele werden durch Erfahrungen im Klassenzimmer, bei Zeremonien, in den Pausen, 
bei Aktivitäten außerhalb der Unterrichtszeit und durch Vorbilder der Erwachsenen vermittelt.  
 
Dieser Prozess wird anhand von Konzepten bewertet und hat keinen Einfluss auf die Versetzung. 
 
Bei der Beurteilung der Verhaltensfähigkeiten werden u. a. folgende Indikatoren berücksichtigt, 
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durch die der ganzheitliche Prozess des Schülers/der Schülerin aufgezeigt wird: 
 

- Gefühlsausdruck und Zusammenleben / Affektivität und Gefühlsausdruck 

- Integration und Zusammenleben 

- Verantwortung  

 

 

6.4.4 Freistellung vom Unterricht 
 
Die SchülerInnen dürfen von keinem Fach des Lehrplans befreit werden und müssen in allen Kursen 
und Fächern die entsprechenden Prüfungen ablegen. 
 
Allerdings kann die Schule im Fall von SchülerInnen, bei denen es eventuell notwendig ist, 
Differenzierungen17 für bestimmte Lernaktivitäten bzw. Beurteilungsverfahren in einzelnen 
Fächern vornehmen. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen aus Erlass Nr. 83 von 2015 und 
Nr. 170 von 2009 des Bildungsministeriums, können notwendige Anpassungen bei den Lehrplänen 
vorgenommen werden. 
 
Diese Differenzierung beginnt bereits bei der Präsentation von Inhalten, Lernzielen, Strategien und 
Methoden. 
 
6.4.5 Differenzierung bei der Beurteilung und im Unterricht 
 
Unter Differenzierung bei der Beurteilung versteht man Strategien, Dynamiken, Prozesse und 
Maßnahmen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Merkmalen aller SchülerInnen gerecht 
werden, damit diese zeigen können, welche Kompetenzen sie sich angeeignet haben, wobei immer 
die in der Gesellschaft und somit auch im Klassenzimmer vorhandenen Vielfalt berücksichtigt wird. 
  
Es muss bedacht werden, dass sich die Differenzierungen sowohl auf den Lehr- und Lernprozess 
als auch auf die Beurteilung der Lernziele beziehen. Zu diesem Zweck muss der Vielfalt der 
Interessen, der Lernmethoden und der kulturellen, sozialen, emotionalen und sonstigen 
Merkmalen Rechnung getragen werden. Alle Differenzierungsstrategien müssen in der Planung 
ausdrücklich aufgeführt werden. 
  
Durch die bei der Beurteilung gewonnenen Informationen werden die Unterschiede sichtbar, was 
eine Anpassung der Lehr- und Lernprozesse an jeden einzelnen Schüler ermöglicht. Gleichzeitig 
trägt die Beurteilung dazu bei, Lernziele und Leistungskriterien für alle SchülerInnen zu ermitteln 
und frühzeitig zu fördern. 
  
Für eine Differenzierung bei der Beurteilung im Unterricht stehen den Lehrkräften verschiedene 
Möglichkeiten zur Erhebung von Nachweisen für jedes Lernziel und/oder jede Einheit zur 

                                                
17 Differenzierung bei der Beurteilung bedeutet, dass auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Merkmale 
der SchülerInnen angemessen reagiert wird, damit sie zeigen können, was sie gelernt haben. Richtlinien zur 
Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in den Schulen.  
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Verfügung. Dementsprechend können sie auf verschiedene Instrumente zurückgreifen.    
 
Die Auswahl der verschiedenen Beurteilungsarten wird von den Lehrerteams der einzelnen Fächer 
und Jahrgangsstufen in gemeinsamen Arbeitssitzungen getroffen.  Vorschläge zur Differenzierung 
finden Sie in Anhang II18. 
 
 
 
 
6.4.6 Sonderpädagogischer Förderbedarf (NTA) 
 
Definition 
 
„Ein Schüler/eine Schülerin gilt als SchülerIn mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn er/sie 
zusätzliche personelle, materielle oder pädagogische Unterstützung und Mittel benötigt, um den 
Entwicklungs- und Lernprozess zu steuern und die Lernziele zu erreichen.“ 19 
 
Der sonderpädagogische Förderbedarf kann dauerhaft sein, d. h. während der gesamten Schulzeit, 

oder er kann von vorübergehender Natur sein, d. h. während eines begrenzten Zeitraums 

auftreten.  In Abstimmung mit der KMK erfolgt dieser im deutschen Zweig ab der 9. Klasse  (I. 

Medio). 

 

Dauerhafter sonderpädagogischer Förderbedarf: Dabei handelt es sich um von ausgewiesenen 

Fachleuten diagnostizierte Behinderungen beim Lernen bzw. bei der Teilnahme am Unterricht, mit 

denen bestimmte SchülerInnen während ihrer gesamten Schulzeit konfrontiert sind und die vom 

Bildungssystem zusätzliche, außerordentliche Unterstützungsmaßnahmen  und Mittel erfordern, 

um ein erfolgreiches Lernen in der Schule zu gewährleisten. Im Allgemeinen sind dauerhafte NTA 

(Nachteilsausgleich) mit einer Reihe von Diagnosen verbunden, die im Erlass Nr. 170 des 

Bildungsministeriums aufgeführt sind, wie z. B.: Globale Entwicklungsverzögerung, schwere 

Dysphasie, schwere Beziehungs- und Kommunikationsstörungen, hochgradige Schwerhörigkeit, 

mittelgradige Schwerhörigkeit, Sehschwäche, Blindheit, Taubheit, schwere motorische 

Behinderung, mäßige motorische Behinderung, Autismus-Spektrum-Störung, 

Mehrfachbehinderung, Autismus-Spektrum-Störung -Asperger-Syndrom, Down-Syndrom. Im 

Bildungsgang Abitur sind ab Jahrgangsstufe 10 (II. Medio) die Regelungen der KMK nach den 

entsprechenden Verordnungen maßgeblich. 

  

Vorübergehender sonderpädagogischer Förderbedarf: Hierbei handelt es sich um 

Lernschwierigkeiten von SchülerInnen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schullaufbahn 

auftreten und von ausgewiesenen Fachleuten diagnostiziert werden. Das bedeutet, dass das 

                                                
18 Modalitäten der Differenzierung im Bildungsprozess 
19 LGE (Allgemeines Bildungsgesetz) Artikel 23 
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Bildungssystem einerseits zusätzliche, außerordentliche Unterstützungsmaßnahmen  und Mittel 

für einen bestimmten Zeitraum während der Schullaufbahn bereitstellen muss, um das Lernen und 

die Teilnahme am Bildungsprozess zu gewährleisten, und andererseits die Fähigkeiten der Lehrer 

schulen muss, um qualitativ hochwertige pädagogische Lösungen für die unterschiedlichen 

Lernstile, Rhythmen, Fähigkeiten und Interessen der SchülerInnen zu bieten.   

 

Ein vorübergehender sonderpädagogischer Förderbedarf kann mit Lernschwierigkeiten, 

spezifischen Sprachstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit, Borderline-IQ (Bildungsministerium der 

chilenischen Regierung - Erlass Nr. 83/2015) usw. in Verbindung stehen. 

 

Um eine angemessene Entwicklung im Lehr- und Lernprozess der betroffenen SchülerInnen zu 
gewährleisten, kann in diesem Fall die Schule über einen bestimmten Zeitraum hinweg eine Reihe 
von pädagogischen Strategien anwenden.  Hierzu wird in Übereinstimmung mit dem 
institutionellen Bildungsprojekt (PEI) eine schriftliche Verpflichtung zwischen externen Fachleuten, 
der Familie und der Schule festgelegt. 
 
Diesbezüglich wird auf das Protokoll in ANHANG III verwiesen. 
 
 
6.5 Mitteilung von Ergebnissen und Feedback 
 
6.5.1 Lernergebnisse 
 
a) Es liegt in der Verantwortung der Eltern und Erziehungsberechtigten, sich ständig und 

rechtzeitig über die Lernergebnisse ihrer Kinder zu informieren. Die Lernergebnisse werden 
über Schoolnet zur Verfügung gestellt. 
 

b) In Ausnahmefällen können die Fachleiter mit vorheriger Genehmigung ihres direkten 
Vorgesetzten an einem Beurteilungsinstrument Anpassungen vornehmen, u. a. in Bezug auf 
die zu bewertenden Lernziele, die Anzahl und die Art der Aufgaben. 

 
c) Nach den Beurteilungen analysieren die Lehrkräfte die so erhaltenen Lernnachweise, um 

gegebenenfalls bestimmte Aspekte des Lehr- und Lernprozesses zu verbessern bzw. 
anzupassen.  

 
 

Dazu gibt es Abteilungs- und Stufensitzungen und die Lehrkräfte verfügen über die 
erforderliche Zeit für die fachliche Koordination, Analyse und Planungsarbeit. 
 
Diese Aktivitäten werden unter der Federführung des Fachleiters durchgeführt.  
 
Darüber hinaus werden sie von dem stellvertretenden Schulleiter, dem Stufenleiter oder 
Fachleiter unterstützt, die die Umsetzung von Modifikationen bei der Beurteilung verbessern, 
überprüfen und überwachen. 
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d) Wenn mehr als 30 % der SchülerInnen bei einer summativen Beurteilung in einem Fach eine 

schlechtere Note als 5 (DSS Note) erhalten, muss der betreffende Lehrer dem jeweiligen 
Fachleiter die entsprechenden Hintergrundinformationen vorlegen, auf deren Grundlage eine 
Entscheidung darüber getroffen werden muss, ob die Noten ins Klassenbuch eingetragen 
werden oder ob die Beurteilung annulliert wird. Sollte die Prüfung annulliert werden, wird ein 
neuer Termin angesetzt, wobei Korrekturmaßnahmen (Wiederholung und Nivellierung zur 
Erreichung der Ziele) vereinbart werden, die je nach Lernfortschritt der SchülerInnen 
angewendet werden. 
Alle SchülerInnen, deren Note höher als 5 (DSS Note) ist, haben die Möglichkeit zu wählen, ob 
sie die Prüfung noch einmal ablegen möchten. Die in der neuen Beurteilung erzielte Note 
ersetzt die ursprüngliche. 

 
 
6.5.2 Feedback 
 
Ein Feedback muss zeitnah, zielgerichtet und spezifisch sein. Es soll die SchülerInnen über ihre 
Lernprozesse, Fortschritte und Leistungen für das weitere Lernen informieren und sie orientieren, 
um etwaige Lücken zwischen dem aktuellen Wissensstand und den Lernzielen des jeweiligen Fachs 
zu schließen.  
 
Die Bedeutung des Feedbacks liegt darin, dass die SchülerInnen gemeinsam mit dem Lehrer 
rechtzeitig und präzise ihre Fehler und Erfolge bewerten können, um die Lernziele zu erreichen. 
 
Es müssen unbedingt konkrete Bedingungen geschaffen werden, die es den SchülerInnen 
ermöglichen, auf der Grundlage der in der Rückmeldung erhaltenen Informationen zu arbeiten, sie 
in die Praxis umzusetzen und ihren Lernfortschritt zu zeigen, gegebenenfalls mit Monitoring und 
pädagogischer Unterstützung.  
 
Schlüsselelemente für ein wirksames Feedback: 
 

- Es sollte für alle SchülerInnen ein kontinuierlicher Prozess sein und bei der 
Unterrichtsplanung mit vorgesehen sein. 

 
- Es soll eine freundliche und von Respekt geprägte Atmosphäre aufgebaut werden. 

 
- Das Feedback sollte sich auf Fakten stützen und sich nicht auf die Einzelperson, sondern 

auf die Praxis beziehen. 
 

- Das Feedback sollte immer konstruktiv sein und sowohl die Lernerfolge als auch die noch 
zu verbessernden Aspekte hervorheben. Das Feedback hat formativen Charakter. 
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Der Prozess des Feedback 

- Anhand der Ergebnisse der summativen (benoteten) Beurteilungen entscheiden die 
Lehrkräfte nach einer Analyse, welches die besten Strategien für ein wirksames Feedback 
an die SchülerInnen sind.  

 
- Die Strategien des Feedbacks und die zeitliche Umsetzung sollten in die vom Lehrer 

erarbeitete Unterrichtsplanung mit aufgenommen und den SchülerInnen mitgeteilt 
werden. 

 
- Im Anschluss an das Feedback soll den SchülerInnen die Gelegenheit gegeben werden, den 

durch das Feedback erreichten Fortschritt zu zeigen. 
 

- Der Fachlehrer analysiert entweder individuell mit dem Schüler/der Schülerin, mit einer 
Gruppe von SchülerInnen oder gemeinsam mit seiner Kursgruppe das Ergebnis jeder 
Beurteilung und führt die entsprechenden Korrekturen und Rückmeldungen durch. 
 

 
VII. INFORMATIONEN ÜBER DAS BEURTEILUNGSVERFAHREN FÜR SCHÜLER/INNEN UND ELTERN 

7.1 Lernberichte 
 
Informationen über Beurteilungen und Noten werden den SchülerInnen, Eltern und 
Erziehungsberechtigten durch folgende Dokumente bzw. Medien zur Verfügung gestellt20:  
 

- Halbjahreszeugnis: Dieses wird am Ende des ersten Semesters ausgestellt und enthält die 
jeweiligen Teilnoten sowie den Durchschnitt für jedes Fach und den Gesamtdurchschnitt, 
einschließlich der Beurteilung der Lernentwicklungsgespräche. Erziehungsberechtigte und 
SchülerInnen können den Bericht über die akademische Plattform der Schule abrufen. 
 
Während oder am Ende des ersten Semesters finden Gespräche mit dem 
Erziehungsberechtigten, dem Schüler/der Schülerin und dem Klassenlehrer/der 
Klassenlehrerin statt, um die Gesamtleistung des Schülers zu bewerten. 
 

- Jahreszeugnis: Es wird am Ende des Schuljahres (zweites Semester) auf der Plattform 
Schoolnet veröffentlicht und enthält die in jedem Semester erzielten Teilnoten, den 
Jahresdurchschnitt pro Fach und den Gesamtdurchschnitt aller Fächer (chilenisches 
Notensystem). 

 

                                                
20  Interne Schulordnung S. 7, “I) 5. „I) 5. Die SchülerInnen haben die Pflicht, sich rechtzeitig über die Termine 
der Prüfungen zu informieren, sie vorzubereiten und abzulegen. Sie haben das Recht, im Voraus über diese 
Termine informiert zu werden, die Ergebnisse ihrer Prüfungen und ihre Noten rechtzeitig vor der nächsten 
Prüfung zu erfahren und sich die abgelegte Prüfung und die Note erklären zu lassen.“  
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- Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten können die Noten ihrer Kinder ständig auf der 
Plattform Schoolnet überprüfen. Sie können auch vom Klassenlehrer entweder in 
Einzelgesprächen und/oder per E-Mail über die von dem Schüler erzielten Noten 
informiert werden. 

 
Es liegt in der Verantwortung der Eltern, sich mit Hilfe der von der Schule bereitgestellten Mittel 
über den Stand der Beurteilungen und Noten zu informieren und an den Sitzungen oder 
Gesprächen teilzunehmen, zu denen sie zu diesem Zweck eingeladen werden. Die SchülerInnen, 
die erfolgreich das Abitur absolvieren, erhalten ein Abschlusszeugnis. 
 
 
7.2 Mitteilung von Prüfungsterminen, -zielen und -indikatoren 
 
7.2.1 LehrerIn-SchülerIn 
 
Der Prüfungskalender wird auf der Schulplattform veröffentlicht. 
 
Die Termine und Lernziele der Prüfungen können aus Gründen des Lehr-Lern-Prozesses bzw. des 
Lernfortschritts der SchülerInnen geändert werden. 
 
Änderungen werden von der Lehrkraft rechtzeitig beantragt und vom jeweiligen Fach- bzw. 
Stufenleiter genehmigt.  Die Änderungen werden auf der Plattform Schoolnet vermerkt. 
 
Jede Teilbeurteilung hat eine Gewichtung, die von der jeweiligen Fachabteilung mit Zustimmung 
ihres direkten Vorgesetzten festgelegt und den SchülerInnen zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt 
wird. 
 
Die Noten in Religion und beruflicher Orientierung haben keinen Einfluss auf die Versetzung. 
 
Die Fachabteilungen legen mit Zustimmung der stellvertretenden Schulleitung die Anzahl der pro 
Semester durchzuführenden Prüfungen fest, wobei die in der unten aufgeführten Tabelle 
festgelegte Mindestanzahl mit der Planung der Lehrkraft für das Fach kohärent sein und die 
wichtigsten Lernziele berücksichtigt werden müssen.   

Da formative Beurteilungen ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses sind, können sie an 
jedem Tag und zu jeder Zeit während des Schultages durchgeführt werden.   
 

Besonderheiten bei den Prüfungen in der 1. Klasse (1. Básico). 

- Alle Kurse legen in derselben Woche die Prüfungen ab. 

- Die SchülerInnen werden vorher nicht informiert und wissen auch nicht, dass sie in dem Moment 

beurteilt werden. 
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- Die Bewertung erfolgt nur nach Punkten und wird nicht benotet. Sie wird den Eltern zu 

Informationszwecken mitgeteilt. 

- Je nach Inhalten und Unterrichtsfach werden 5 – 6 Beurteilungen im Jahr durchgeführt. 

- Die Erziehungsberechtigten werden an den Elternsprechtagen zu Beginn des Jahres über das 

Bewertungssystem informiert. 

- Am Ende des ersten Halbjahres wird eine Bewertungsraster für die einzelnen Fächer nach 

folgenden Kriterien erstellt: L (erreicht), PL (auf dem Weg), NO (nicht festgestellt). 

- Am Ende des Schuljahres wird nur eine Abschlussnote vergeben, die sich aus der Summe der 

während des Schuljahres erlangten Punkte in den Prüfungen ergibt, und zwar unter 

Berücksichtigung der gleichen PREMA (Voraussetzungen für ein Bestehen) wie im Schulteil 

Vitacura. 

Mindestanzahl an Noten pro Semester 

Fächer 
2. bis 9. Jahrgang 

(2° Básico bis I° Medio) 

Anzahl der 
summativen 

Beurteilungen pro 
Semester 

Anzahl der 
akkumulativen 

Beurteilungen pro 
Semester 

Note für Beteiligung 

Alle Fächer 
 

1 1 1 

Religion, berufl. Orientierung, 
Einführung in die Ethik bzw. 
Ethik  

0 1 1 

 

Fächer 
10. bis 12. Klasse 

Anzahl der 
summativen 

Beurteilungen pro 
Semester 

Anzahl der 
akkumulativen 

Beurteilungen pro 
Semester 

Note für Beteiligung 

Sprache und Literatur, Deutsch, 
Englisch, Mathematik 

2 0 1 

Sonstige Fächer (umfasst den 
allgemeinen Ausbildungsplan, 
den allgemeinen 
Ausbildungsplan für Wahlfächer 
und den differenzierten 
Ausbildungsplan) 

1 0 1 

Religion, berufl. Orientierung 0 1 1 
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7.2.2 Schule-Familie  
 
Die Eltern haben innerhalb der oben genannten Fristen über die akademische Plattform Zugang 
zum Prüfungskalender. 
 
  



 

22  

VIII. DIE ROLLE DER LEHRKRÄFTE UND SCHULLEITUNG BEI DER BEURTEILUNG  
 
8.1  Die Rolle der Lehrkraft 
 
Die Lehrkräfte müssen im Rahmen eines pädagogischen Bewertungskonzepts ständig nach 
Nachweisen sowohl für die Lernerfolge ihrer SchülerInnen als auch für die Wirkung ihrer eigenen 
Handlungen auf die Lernprozesse und Lernergebnisse suchen. Dazu müssen sie versuchen, die 
Antworten, Kommentare und Verhaltensweisen ihrer SchülerInnen zu verstehen, indem sie aus 
dem, was die SchülerInnen tun, sagen, schreiben und entwerfen, Rückschlüsse ziehen, die sie als 
Input für die Planung der nächsten Schritte im Lehr-Lern-Prozess nutzen. Sie müssen den 
SchülerInnen ein Feedback geben, damit diese über ihr eigenes Lernen nachdenken, sich 
engagieren und Autonomie und Motivation zum Lernen entwickeln.  
 
Um die Beurteilung zu verbessern, gehen die Lehrkräfte wie folgt vor:  
 
Im Laufe des Jahres: 
 

1. Die Lehrkräfte planen den Lehr-Lern-Prozess und berücksichtigen dabei das Konzept der 
Vielfalt und die diagnostischen, formativen und summativen Beurteilungen. 
 

2. Die Lehrkräfte tauschen sich mit den SchülerInnen aus und denken über die Lernziele und 
-kriterien nach, um dann konkret zu beschreiben, was an Lernerfolgen erwartet wird.  
 

3. Entsprechend den Lernzielen der Kurse und des Fachs werden diagnostische Beurteilungen 
vorgenommen. 
 

4. Planung und Leistung der SchülerInnen werden auf der Grundlage der Analyse der 
Ergebnisse durch unterschiedliche Strategien angepasst.  
 

5. Die im Rahmen der formativen und summativen Beurteilungen erreichten Lernnachweise 
werden analysiert, um alle Aspekte im Lehr-Lern-Prozess (SchülerIn, LehrerIn und 
Beurteilungsinstrumente) zu berücksichtigen.  

 
6. Gegebenenfalls werden bestimmte Aspekte des Lehr-Lern-Prozesses auf der Grundlage 

der Analyse der Lernnachweise angepasst.  
 

7. Die Lehrkräfte geben den SchülerInnen zu jeder summativen Beurteilung ein Feedback und 
lassen ihnen ausreichend Zeit, um die vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen. 

 
Während des Unterrichts 
 

1. Es werden Strategien festgelegt, die es den SchülerInnen ermöglichen, die gesteckten Ziele 
zu verstehen. 
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2. Die Lehrkräfte stellen Fragen, die zum Nachdenken und zur Diskussion in der Klasse 
anregen, und führen Aktivitäten durch, die es ermöglichen, die Vorgehensweisen, 
Leistungen und Denkprozesse der SchülerInnen zu beobachten. 

 
3. Schaffung von Räumen für Selbstbeurteilung und gemeinsame Beurteilung, damit die 

SchülerInnen die Fähigkeit entwickeln, ihre eigenen Prozesse und Produkte zu bewerten 
und so ihre Selbstregulierung und analytischen bzw. kritischen Fähigkeiten gestärkt 
werden. 

 
4. Es muss darauf geachtet werden, dass bei Prüfungen eine geeignete Atmosphäre im 

Klassenraum herrscht, das heißt: saubere, aufgeräumte Räume, eine an die Aufgabe 
angepasste Lautstärke der SchülerInnen, ständige Aufsicht, Bereitschaft zur Klärung von 
Fragen bei Zweifeln hinsichtlich der Aufgabenstellung, präzise und klare Aufgabenstellung, 
besondere Unterstützung von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
(NTA). 
 

5. Über diverse Strategien werden formative Beurteilungen umgesetzt, um den Lernprozess 
der SchülerInnen nachzuverfolgen. Sie sollten geplant werden. 

 
 
8.2  Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte  
 
Die akademischen Leitung (Fachleiter, Stufenleiter, stellvertretende Schulleitung) optimieren die 
Prozesse und leisten so fachlich-pädagogische Unterstützung, die zum Lernerfolg der SchülerInnen 
führen soll. 
 
Zu diesem Zweck setzen sie folgende Maßnahmen ein, um die Beurteilung der Lernerfolge zu 
verbessern: 
 
1. Förderung und Durchführung von schulinternen bzw. externen Fortbildungsmaßnahmen 
für die Lehrkräfte. Zu diesem Zweck verfügt die Schule über einen Lehrerfortbildungsplan. 
 
2. Koordinierung von Sitzungen, Workshops und Besinnungsveranstaltungen, die 
pädagogische Schlussfolgerungen auf wissenschaftlicher Grundlage ermöglichen und damit die 
formative Beurteilung fördern. Zu diesem Zweck teilt die Schule den Lehrkräften die Stunden 
entsprechend ihrem Stundenplan zu. 
 
3.       Aufsicht über die formative und summative Bewertung in den Klassenzimmern, und zwar 
durch die Bearbeitung von Bewertungsinstrumenten, Lehrproben und Feedback. Dafür werden 
feste Zeiten während ihrer Arbeitszeit eingeplant. 
 
4. Überwachen der systematischen Anwendung der formativen und summativen 
Beurteilung, indem Informationen sowohl von SchülerInnen als auch von LehrerInnen erhoben 
werden (Begleitung, Sitzungsprotokolle, Fokusgruppen usw.). Überwachung der systematischen 
Anwendung der formativen und summativen Bewertung durch das Zusammentragen von 
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Informationen der LehrerInnen und SchülerInnen (Begleitung, Protokolle von Treffen, focus group 
etc.) 
 
5. Schaffung von Möglichkeiten, die ein gemeinsames Arbeiten von Kollegen ermöglichen. 
Dafür organisiert die Schule feste Stunden für die Lehrkräfte desselben Fachs oder derselben Stufe. 
 
 
IX. AUFZEICHNUNG VON BEWERTUNGEN UND NOTEN  
 
9.1 Beurteilungsskala 
 

Für das 1. Schuljahr der Grundschule wird eine Konzeptskala verwendet, die zum Zweck der 
jährlichen Versetzungsnote am Ende des Schuljahres auf eine numerische Skala von 1,0 bis 7,0 mit 
mindestens einer Dezimalstelle umgerechnet wird. 
 
Die Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte der 1. Klasse (1. Básico) basiert auf der 
folgenden Notenskala unter Berücksichtigung der Lernziele: 
 
Hervorragend (E) (6,7 bis 7,0) 
Mit Fortschritt bestanden (A) (6,0 bis 6,6) 
Bestanden (l) (5,0 bis 5,9) 
Mit Mühe bestanden (D) vier (4,0 bis 4,9) 
Nicht bestanden (N) unter vier (2,0 bis 3,9) 
 
Die SchülerInnen von der 2. Klasse bis zur 12. Klasse (2° Básico bis 4° Medio) werden in allen 
Fächern des Lehrplans anhand einer numerischen Skala von 0 bis 15 Punkten (Skala DSS) benotet.  
 
Von diesen Noten werden halbjährlich auf der Skala DSS von 0 bis 15 Punkten auf eine 
Dezimalstelle ein Durchschnitt ermittelt. 
Aus den Endergebnissen der einzelnen Fächer wird der Durchschnitt berechnet, und daraus 
entsteht der Jahresabschluss auf einer Skala von 0 bis 15 (Skala DSS). 
 
Die Jahresabschlussnote für jedes Fach wird auf einer numerischen Skala von 1,0 bis 7,0 
(chilenische Skala) ausgedrückt. 
 
Um den Jahresdurchschnitt (auf der Skala DSS von 0 bis 15) in Durchschnittswerte auf der 
chilenischen Skala von 1,0 bis 7,0 umzurechnen, wird die Umrechnungstabelle in Anhang XXX 
verwendet. 
 
Die Noten im Religions- und Orientierungsunterricht 
 
Der Religionsunterricht wird von der ersten bis zur zehnten Klasse (1° Básico bis 2° Medio) 
angeboten. Nach den geltenden Normen können die Erziehungsberechtigten sich bei der 
Anmeldung in der Schule für eine der von der Schule angebotenen Alternativen zum 
Religionsunterricht entscheiden.  
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Dieses Fach wird nach der gleichen Skala wie oben bewertet, hat aber keinen Einfluss auf die 
Versetzung. 
 
Das Fach berufliche Orientierung wird ebenfalls nach der beschriebenen Skala bewertet und hat 
auch keinen Einfluss auf die Versetzung. 
 
Noten, die von der Schule auf zwei oder mehr Fächer aufgeteilt werden 
 
Bei den Fächern, die die Schule intern in zwei oder mehr Disziplinen aufteilt, wird das arithmetische 
Mittel der Semester- und Jahresabschlussnoten gerundet.  
 
Erforderliche Mindestnote 
 
Die Jahresnoten für jedes Fach des Lehrplans werden in Noten von 1.0 bis 7.0 ausgedrückt. Um zu 
bestehen, ist eine Mindestnote von 4.0 (chilenische Skala) erforderlich. 
 
Der Mindeststandard für ein Bestehen (Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable PREMA) liegt bei 
den Beurteilungen von der ersten bis zur achten Klasse bei 55 %.  
Nach den Vorgaben der KMK für das Abitur betragen die Mindestanforderungen für die 
Sekundarstufe (9. – 12. Klasse / 1. bis 4. Eseñanza Media) 45 %. Diese Definition gilt für das 
chilenische und das deutsche Zeugnis. 
 
Beträgt die Jahresabschlussnote in einem Fach 4,9 (Skala DSS 0 - 15), muss der Lehrer bei dem/der 
SchülerIn eine Prüfung abnehmen, in der die wichtigsten Ziele des Lehrplans abgefragt werden. 
Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Fachleiter festgelegt. Die SchülerInnen und ihre Eltern 
werden 5 Werktage vor der Prüfung über die Ziele und das Datum der Prüfung informiert.  
 
Erlangt der Schüler/die Schülerin mindestens eine 5 (deutsche Note) als Prüfungsnote, ist der 
Semesterdurchschnitt 5. Liegt das Ergebnis unter 5 (deutsche Note), schließt er das Semester mit 
einer 4 (deutsche Note) ab.  
 
9.2 Berechnung des Notendurchschnitts 
 

Für die Berechnung des Notendurchschnitts gelten die folgenden Regeln: 
 
a. Die Semesterabschlussnote für jedes Fach ergibt sich aus dem jeweils gerundeten 
Notendurchschnitt. 
 
b. Die Jahresabschlussnote für jedes Fach ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten 
des ersten und zweiten Halbjahres (gerundet).   

 
c. Der Jahresdurchschnitt der SchülerInnen entspricht dem arithmetischen Mittel aus allen 
versetzungsrelevanten Fächern des Lehrplans, und wird auf einer Skala von 0,0-15,0 mit einer 
Dezimalstelle ausgedrückt. 
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Liegt die zweite Dezimalstelle zwischen 0,05-0,09 wird aufgerundet. Das heißt, ein Durchschnitt 
von 5,95 wird auf 6,0 aufgerundet; ein Durchschnitt von 4,05 auf 4,1. 
 
Folgende Aspekte dürfen bei der Benotung in einem Fach nicht mit einfließen:  

- Benotungen aus anderen Fächern 
- Teilnahme an Aktivitäten, die nicht dem Erreichen der Lernziele dienen (z. B. Teilnahme an einer 
Band, Kunst- oder Sportakademie, an Paraden usw.). 
  



 

27  

 
9.3  Gewichtung der Benotung 
 
Die Gewichtung der Beurteilungen erfolgt nach den Kriterien Relevanz, Vollständigkeit und 
zeitlicher Rahmen21: 
 
a. Relevanz: Stärkere Gewichtung von Nachweisen, die sich auf relevante Lernthemen beziehen. 
Dieses Lernen sollte im Rahmen des Lehr- und Lernprozesses stärker herausgestellt werden. 

b. Umfassend. Stärkere Gewichtung von umfassenderen Nachweisen gegenüber solchen, die eher 
partiell sind oder sich auf spezifische Aspekte beziehen, d. h. Nachweise, die sich auf vollständiges 
Lernen mit seinen verschiedenen Aspekten beziehen, bzw. die verschiedene Arten des Lernens in 
einer Leistung berücksichtigen. 

c. Zeitlicher Rahmen. In den Fällen, in denen der bewertete Lernprozess progressiv verläuft, 
sollten die letzten Beurteilungen, d. h. die neueren Lernnachweise, stärker gewichtet werden, da 
der Schüler/die Schülerin möglicherweise Leistungen vorweisen kann, die den Lernstand besser 
darstellen als in früheren Beurteilungen.  

9.4  Eintragung der Noten 
 
Was wird eingetragen? 

- Summative Beurteilungen 
- Akkumulative Beurteilungen 
- Formative Beurteilungen. Sie haben keinen Einfluss auf den endgültigen 

Notendurchschnitt. 
- Diagnostische Beurteilung. Sie hat keinen Einfluss auf den endgültigen 

Notendurchschnitt. 
 
Wo wird eingetragen? 

- Auf der Plattform der Schule, gilt für summative und akkumulativen Noten. 
 
Wer trägt ein? 

- Der Lehrer, der Datenbeauftragte der Schule. 
 
Die Art der Eintragung (die Art und Weise ist abhängig von Fach und Jahrgangsstufe): 

- Nach Lernzielen 
- Nach Einheiten 
- Nach Gewichtung  
- Nach Achsen 
- Nach Fähigkeiten 

 

                                                
21 Richtlinien zur Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in den 
Schulen. Referat Lehrplan und Beurteilung 
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Die Lehrkraft hat nach der Prüfung maximal einen Monat Zeit, um die Note in die Schulakte im 
digitalen Klassenbuch zu übertragen. Ausgenommen davon sind Abitur- und ZKA-Prüfungen. 

Sollte der Lehrkraft bei der Übertragung einer Note ein Fehler unterlaufen, kann sie diese 
berichtigen, sofern sie über einen dafür erforderlichen Nachweis verfügt. Die Frist sollte hierfür 5 
Werktage nicht überschreiten. 

Der Datenverwalter der Schule hat das Recht, Änderungen im Klassenbuch vorzunehmen, sofern 
dies vorher von dem Lehrer schriftlich genehmigt und eine Kopie des Antrags an den Fachleiter 
geschickt wurde. 
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X. BESTEHEN, VERSETZUNG UND ZEUGNIS 
 
11.1 Bestehen 
 
Ein Fach gilt als bestanden, wenn der Schüler/die Schülerin einen Jahresdurchschnitt von 5 (Note 
DSS) erreicht. 
 
11.2 Kriterien für die Versetzung 
 
Bei der direkten Versetzung von SchülerInnen wird berücksichtigt, ob sie die Lernziele in den 
Fächern des Lehrplans erreicht und eine Mindestanwesenheit im Unterricht von 85 % pro Jahr 
aufweisen. 
 
11.2.1 Erreichte Ziele 
 
Die SchülerInnen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen, werden in die nächsten Klasse 
versetzt bzw. schließen mit der 12. Klasse (IV° Medio) ab: 
 
a) Sie haben alle Fächer des entsprechenden Lehrplans bestanden. 
 
b) Sie haben ein Fach nicht bestanden, aber ihr Jahresdurchschnitt liegt bei mindestens 4,5 
(chilenische Skala), einschließlich des nicht bestandenen Fachs. 

 
c) Sie haben zwei Fächer nicht bestanden, aber ihr Jahresdurchschnitt liegt bei mindestens 5,0 
(chilenische Skala), einschließlich der nicht bestandenen Fächer.  

 
11.2.2 Anwesenheit im Unterricht 
 
Für eine Versetzung muss der Schüler/ die Schülerin mindestens 85 % der im Schulkalender für das 
Jahr festgelegten Unterrichtsstunden anwesend gewesen sein. 
 
In Bezug auf diese Voraussetzung: 
 
- Jede Abwesenheit muss ordnungsgemäß begründet werden. 
 
- Die Teilnahme der SchülerInnen an zuvor von der Schule genehmigten nationalen oder 
internationalen Veranstaltungen in den Bereichen Sport, Kultur, Literatur, Wissenschaft und Kunst 
wird als reguläre Anwesenheit gerechnet. 
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11.3 Analyse der Situation in Bezug auf Anwesenheit und Lernziele 
 
Anwesenheit: Aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen hinreichend begründeten 
Anlässen kann der Schulleiter zusammen mit dem entsprechenden Stufenleiter und in Absprache 
mit dem Lehrerkollegium des Kurses die Versetzung oder Nicht-Versetzung von SchülerInnen 
genehmigen, deren Prozentsatz unter der erforderlichen Anwesenheit liegt. Für diese 
Entscheidung ist eine Beratung erforderlich. 
Ärztliche Atteste rechtfertigen das Fernbleiben vom Unterricht, heben es aber nicht auf. 
 
Lernziele: Der Schulleiter und das entsprechende Leitungsteam analysieren die Situation der 
SchülerInnen, die die Anforderungen für eine Versetzung in Bezug auf die Lernziele nicht erfüllen 
und die in einem Fach eine Note aufweisen, die die Kontinuität ihres Lernens im folgenden Jahr 
gefährdet. Sie entscheiden darüber, ob der jeweilige Schüler versetzt wird oder die Klasse 
wiederholen muss. Bei ihrer Analyse müssen sie die in dem unten genannten Bericht 
zusammengefassten Hintergrundinformationen sowie die Meinung des betroffenen Schülers und 
der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten berücksichtigen. Es handelt sich um eine Entscheidung 
mit Beratungserfordernis.  
 
Der Bericht wird von der entsprechenden Stufenleitung in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer 
des Schülers, anderen Lehrern und Fachleuten der Schule, die am Lernprozess des Schülers 
beteiligt waren, erstellt.  
 
Folgende pädagogische und sozio-emotionale Kriterien sollten in dem Bericht berücksichtigt 
werden: 
 
- Die Lernfortschritte des Schülers im Laufe des Jahres. 
 
- Das Ausmaß der Diskrepanz zwischen dem Lernerfolg des Schülers und dem seiner 
Jahrgangsstufe und die Folgen, die sich daraus für die Kontinuität seines Lernens in der höheren 
Klasse ergeben können. 
 
- Sozio-emotionale Überlegungen, um die Situation des Schülers zu verstehen und zu ermitteln, 
welcher der beiden Kurse für das Wohlbefinden und die ganzheitliche Entwicklung des Schülers 
besser geeignet wäre.  
 
Der endgültige Status in Bezug auf eine Wiederholung oder Versetzung muss am Ende des 
Schuljahres geklärt sein. 
 
Liegt ein Nachweis darüber vor, dass der Schüler eine bestimmte Stufe bestanden hat, muss dieser 
seinen Bildungsweg auf der höheren Stufe fortsetzen. Dieser Beschluss ist unabhängig davon, ob 
er von den Eltern beantragt wurde oder im Rahmen einer anderen Modalität erfolgt ist. 
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11.4 Voraussetzungen für das deutsche Abitur 
 

Die Regelungen zum Erlangen des Deutschen Internationalen Abiturs in der jeweils gültigen 
Fassung werden verbindlich angewendet. Ab Dezember 2022 werden die Richtlinien aus der 
Prüfungsordnung für das Internationale Deutsche Abitur (DIA-PO und DIA-Richtlinien) angewandt. 
 

 
XII. PÄDAGOGISCHE BEGLEITUNG 
 

Die Schule ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um den SchülerInnen in den folgenden 

Situationen pädagogische und/oder sozio-emotionale Unterstützung zu bieten: 

 

in Zusammenarbeit mit dem Erziehungsberechtigten: 

 

1. Sonderpädagogischer Förderungsbedarf: Die Schule wendet das entsprechende Protokoll an 

(ANHANG III) 

 

2. SchülerInnen, die eine Klasse wiederholt haben bzw. bei denen eine Kluft22 zwischen den 

eigenen Lernerfolgen und denen der MitschülerInnen besteht. 

 

3. In allen Situationen, in denen die Schule in Absprache mit den Eltern es für notwendig erachtet, 

wie zum Beispiel sozio-emotionale Probleme. 

 

Die Begleitung wird von dem Bereich Integrale Unterstützung und Inklusion koordiniert und vom 

Leiter der Jahrgangsstufe überwacht, um so geeignete Bedingungen für den Ablauf zu 

gewährleisten. 

 

Folgende Maßnahmen können ergriffen werden: 

 

a. Der Schüler/die Schülerin wird pädagogisch betreut und monatlich von Bildungsfachleuten 
kontrolliert. Diese Maßnahme muss von den Eltern oder dem Erziehungsberechtigten des Schülers 
genehmigt werden. 
 
b. Der Klassenlehrer hält die Eltern über die Leistungen des Schülers auf dem Laufenden. 

 
c. Während der Begleitung werden Nachweise für formative Beurteilungen erhoben. Zunächst 
werden die Ergebnisse der Diagnostischen Beurteilung und der im März und April durchgeführten 
Beurteilungen berücksichtigt.  
 

                                                
22 Die Kluft bezieht sich auf einen signifikanten Unterschied zwischen den Noten des Schüler/der Schülerin 
im Vergleich zum Klassendurchschnitt. 
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d. Es werden zusätzliche Informationen gesammelt, z. B. über die Lerngewohnheiten des 
Schülers/der Schülerin, den Zeitaufwand für das Lernen, die Eintragungen im Klassenbuch, die 
Anwesenheit im Unterricht, die Meinung der Fachlehrer über die Klasse des betreffenden Schülers 
und die sozio-emotionale Situation, um bei Bedarf einen individuellen Begleitplan auszuarbeiten. 
 
e. Um den Begleitprozess zu erleichtern, werden die jeweiligen Verantwortlichkeiten für die 
Schule und die Familie festgelegt.  Darüber hinaus werden im Laufe des Schuljahres Fristen und 
Verpflichtungen für eine monatliche bzw. zweimonatliche Beurteilung vereinbart, um rechtzeitig 
über Korrekturmaßnahmen entscheiden zu können. 
 
f. In diesem Zusammenhang können unter Aufsicht Aktivitäten zur Förderung spezifischer 
akademischer oder sozialer Fähigkeiten, zur akademischen Einzel- oder Gruppenbegleitung sowie 
zur Nachhilfe durchgeführt werden. 
 
g. Alle zwei Monate wird die Anwesenheit im Unterricht, die Anwesenheit bei Fördermaßnahmen, 
bei regulären bzw. anhängigen Prüfungen und die Fortschritte der SchülerInnen bei den Lernzielen 
überprüft.  
 
h. Es können externe Beurteilungen beantragt werden, um den SchülerInnen zu helfen, ihren 
Lernprozess zu verbessern. 

 
 
XIII. DIE ZEUGNISSE 

 
Die Schule stellt ein Jahresabschlusszeugnis aus, in dem die Fächer mit den jeweiligen 
Durchschnittswerten, der Gesamtdurchschnitt und der Abschlussstatus angegeben sind. 

Die Schule bescheinigt gegebenenfalls den Abschluss der Grundstufe (1. – 8. Schuljahr) bzw. den 
Abschluss der Sekundarstufe (9. – 12. Schuljahr). 

Der Abschluss der Höheren Schule wird vom Bildungsministerium ausgestellt und berechtigt zur 
Aufnahme eines Hochschulstudiums, sofern die gesetzlich vorgeschriebenen und von den 
Hochschuleinrichtungen festgelegten Anforderungen erfüllt werden. 

 
Die SchülerInnen, die den Schulzweig Abitur gewählt haben und die im Anhang XY geforderten 
Voraussetzungen der PO DIA erfüllen, erhalten ein Deutsches Internationales Abitur, das sie zum 
Studium an einer deutschen Universität befähigt. 
 
Der jährliche Status eines jeden Schülers muss in das Verzeichnis zur Benotung und Versetzung 
auf der allgemeinen Schülerinformationsplattform (Sistema Información General de Estudiantes 
SIGE) des Bildungsministeriums eingetragen werden. 
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XIV. WIEDERHOLUNG EINES SCHULJAHRES  
 
Jeder Schüler/jede Schülerin hat das Recht, eine Klasse an der Schule zu wiederholen, einmal in 
der Grundstufe und einmal in der Sekundarstufe, ohne dass dies ein Grund für die Annullierung 
oder Nichtverlängerung der Schulanmeldung ist. 
Wenn ein Schüler die Klasse zum zweiten Mal wiederholt, entweder in der Grundstufe oder in der 
Sekundarstufe, kann die Schule die Anmeldung für das folgende Jahr ausschließen. Im Verlauf des 
Schuljahres muss die Schule mindestens 2 Monate vor Ende des Schuljahres mitteilen, wenn ein 
Risiko einer erneuten Wiederholung besteht.  
 
 
XV. ABLEGEN VON PRÜFUNGEN 
 
Es liegt in der Verantwortung eines jeden Schülers, alle in dem Lehr- und Lernprozess 
vorgesehenen formativen und summativen Beurteilungen zu absolvieren. Besondere Situationen 
werden gemäß Punkt XIX der vorliegenden Bestimmungen behandelt.  
 
 
XVI. ABWESENHEIT BEI PRÜFUNGEN 
 
Es liegt in der Verantwortung des Schülers und der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten, dafür 

zu sorgen, dass die während der Abwesenheit versäumten Lernziele nachgeholt werden.  

 
Die Erziehungsberechtigten sollten versuchen, Termine für Untersuchungen, Zahnarzt- oder 
Arztbesuche außerhalb der Schulzeiten bzw. so zu beantragen, dass sie zeitlich nicht mit Prüfungen 
oder nachzuholenden Prüfungsterminen zusammenfallen.  
 
Es ist nicht zulässig, dass ein Schüler aufgrund von voruniversitären, akademischen oder sonstigen 
Aktivitäten bei geplanten bzw. nachzuholenden  Prüfungen fehlt. 
 
Das Nichterscheinen zu einer Prüfung muss durch ein entsprechendes ärztliches Attest oder im 
Falle von höherer Gewalt durch den Erziehungsberechtigten entschuldigt werden. 
 

16.1 Fehlen bei Prüfungen in der Grund- und Sekundarstufe 
 

Wenn ein Schüler am Tag einer Prüfung dem Unterricht fernbleibt, müssen die Eltern das 
Fernbleiben schriftlich bei dem entsprechenden Fachlehrer rechtfertigen und dabei den Grund, 
das Datum des Fernbleibens und das Fach, in dem der Schüler die Prüfung versäumt hat, angeben. 
Die Nichtteilnahme an einer Prüfung kann durch medizinische Gründe oder höhere Gewalt 
gerechtfertigt werden. Die Mitteilung muss dem Klassenlehrer am Tag der Rückkehr zum 
Unterricht vorgelegt werden. 
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Fehlt der Schüler aus gesundheitlichen Gründen, muss er ein entsprechendes ärztliches Attest 
vorlegen. Dieses kann von den Eltern geschickt oder vom Schüler (ab der dritten Klasse) am Tag 
der Rückkehr zum Unterricht bei dem Klassenlehrer abgegeben werden. 
 
Der Klassenleiter leitet die Information an den Fachlehrer weiter. 
Die Prüfung kann am Tag der Rückkehr in die Schule oder an einem vom Fachlehrer angegebenen 
Termin nachgeholt werden. 
 
Bei Nichtteilnahme an einer Klausur mit dem Koeffizienten 1 in der 11. und 12. Klasse (III° und IV° 
Medio) oder an einer Zentralen Klassenarbeit in Klasse 10 der Sekundarstufe (II° Medio) (beide 
gemäß DIA Deutsch-Zertifikate) gilt nur ein ärztliches Attest als Entschuldigung (die Schule muss 
herausfinden, ob die Voraussetzungen für ein ärztliches Attest vorliegen). Dies gilt auch für die A2-
Deutsch-Prüfung, für DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) und DSD II (Deutsches Sprachdiplom II). Nur 
die SchülerInnen, deren Fernbleiben gerechtfertigt ist, können die Prüfung nachholen, und zwar 
nur zu dem dafür vorgesehenen Termin.  
 
Wenn der Schüler/die Schülerin den Termin für eine Nachholprüfung nicht wahrnimmt, müssen 
die Eltern ein ärztliches Attest vorlegen oder das Nichterscheinen am Tag der Rückkehr des 
Schülers in die Schule persönlich begründen. Nach der Begründung muss der Schüler/die Schülerin 
die fällige(n) Prüfung(en) am selben Tag oder an dem vom Fachlehrer festgelegten Datum ablegen. 
 
Erscheint der Schüler/die Schülerin nicht beim zweiten Termin, muss die Prüfung ab dem Tag der 
Rückkehr außerhalb der Unterrichtszeit zu einem von der Stufenleitung bestimmten Termin 
abgelegt werden. Das Fernbleiben muss zudem von den Eltern bzw. dem Erziehungsberechtigten 
begründet werden. 
 
Fehlt ein Schüler bei mehr als einer Prüfung oder bei der Beurteilung einer Gemeinschaftsarbeit, 
muss er sich an den verantwortlichen Lehrer wenden, um einen neuen Termin zu vereinbaren.  
 
Bei längerer Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen oder in anderen von der Schule 
genehmigten Situationen (Reisen aufgrund höherer Gewalt, Teilnahme an einem Sportturnier 
usw.) müssen die Eltern den Klassenlehrer und die Aufsicht schriftlich informieren, um die zu 
treffenden Maßnahmen und die Verschiebung der schulischen Verpflichtungen zu planen. Dies 
wird von beiden Parteien in einem Dokument festgehalten.  
 
Die Abwesenheit des Schülers muss im Klassenbuch (Schoolnet) eingetragen werden.  
 
Das Fernbleiben von Prüfungen zum ersten Termin oder bei Nachholterminen mit oder ohne 
Begründung wird gemäß der internen Schulordnung als Eintrag in der Akte des Schülers vermerkt. 
 
Das wiederholte Fernbleiben von Prüfungen ohne Vorlage eines ärztlichen Attests oder einer 
Begründung der Erziehungsberechtigten wird ab der dritten Prüfung als schwerwiegender Mangel 
an Verantwortungsbewusstsein angesehen und zieht gemäß der internen Schulordnung 
erzieherische Maßnahmen, eine Verpflichtungserklärung oder Bewährungsmaßnahmen nach sich.  
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Die nachgeholten Prüfungen müssen in Bezug auf Schwierigkeitsgrad und Lernziele die gleichen 
Anforderungen erfüllen wie die ursprüngliche Prüfung. 

16.2 Nachholen von Prüfungen in der Grund- und Sekundarstufe (Enseñanza Básica und Media) 

 

1. Nachholprüfungen finden immer montags und/oder freitags von 14:30 bis 16:00 Uhr statt. 

2. Die Anmeldung erfolgt online über ein Anmeldeformular. 

3. Anmeldeschluss für die SchülerInnen ist der vorangehende Donnerstag. 

4. Jede Lehrkraft, die eine Schülerin oder einen Schüler für einen Nachholtermin anmeldet, muss 
die ausgedruckte Prüfung bis spätestens montags um 13.30 Uhr im Sekretariat bei Andrea 
Burmeister abgeben. 

5. Je nach Anzahl der angemeldeten SchülerInnen wird ein zweiter Raum für die 
Nachholprüfungen zur Verfügung gestellt. 

6. Falls für die Prüfung Besonderheiten zu beachten sind, muss dies von der Lehrkraft auf dem 
Anmeldeformular angegeben werden. 

7. Für die Ladung zu Nachholprüfungen ist der jeweilige Fachlehrer zuständig. 

8. Der Raum bzw. die Räume für die Prüfungen werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. 

9. Die Abnahme der Nachholprüfungen erfolgt durch die Koordinatoren der Schulgemeinschaft, 
Herrn Carlos Figueroa und Herrn Miguel Almeida. 

10. Bei unentschuldigtem Fehlen an einer Nachholprüfung vermerkt der Fachlehrer/die 
Fachlehrerin das Verschulden als „Nichtteilnahme an einer Prüfungen wegen unentschuldigtem 
Fernbleiben vom Unterricht“ und kann verlangen, dass der Schüler/die Schülerin die Prüfung in 
der ersten Unterrichtsstunde nach Rückkehr in die Schule nachholt. 

11. Wenn die Abwesenheit ordnungsgemäß begründet ist (Schreiben des Erziehungsberechtigten 
an Koordination und KlassenlehrerIn), kann der Termin für den Schüler/die Schülerin auf den 
folgenden Montag verschoben werden. 
 

16.3 Fehlen bei Prüfungen wegen Teilnahme an Aktivitäten auf Initiative der Schule  

Alle SchülerInnen, die auf Initiative der Schule an Aktivitäten (wissenschaftliche, sportliche oder 
sonstige Veranstaltungen) teilnehmen und daher bei einer geplanten Prüfung fehlen, müssen 
zuvor die Genehmigung des entsprechenden Stufenleiters einholen, der den Fachlehrer im Voraus 
durch einen Vermerk im Klassenbuch oder per E-Mail informiert. Dies gilt dann als Rechtfertigung 
für die Abwesenheit.  
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Die SchülerInnen sind dafür verantwortlich, die Lernziele, Inhalte und/oder Aktivitäten des 
Fachs/der Fächer, in dem/denen sie gefehlt haben, nachzuholen und die Nachholprüfungen zu den 
offiziellen Terminen zu absolvieren.  

16.4 Nichterscheinen oder Nichteinhaltung der Abgabefristen für Arbeiten  

Fehlt ein Schüler/eine Schülerin bei einer geplanten Prüfung, einer Gruppenarbeit, einem Referat, 
einem Modellbau oder ähnlichem, und wird dies rechtzeitig von den Eltern oder durch ein 
entsprechendes ärztliches Attest gerechtfertigt, wird mit dem Fachlehrer ein neuer Termin 
angesetzt. Diese Vereinbarung muss den Eltern über das Notizbuch oder per E-Mail von dem 
entsprechenden Fachlehrer mitgeteilt werden. 
 
Handelt es sich um die Beurteilung einer Gruppenarbeit, bei der ein Schüler/eine Schülerin fehlt, 
entscheidet der Fachlehrer, ob die betreffende Person ihren Teil der Arbeit anschließend beenden 
muss, ob sie eine spezifische Arbeit einen Tag danach durchführen muss oder ein kleines 
persönliches Projekt erstellen soll und so den gleichen Lernerfolg erzielt wie die MitschülerInnen.  
 
Falls die Eltern die Abwesenheit nicht entschuldigen, muss der Schüler/die Schülerin den Test am 
Tag seiner Rückkehr nachholen bzw. die Arbeit beim Fachlehrer nachreichen.  
 
Nimmt der Schüler die mit dem Fachlehrer vereinbarte zweite Gelegenheit nicht wahr, kann dieser 
nach einer Alternative suchen, um den Wissenserwerb des Schülers zu prüfen. Der Fachlehrer kann 
am Tag der Rückkehr zum Unterricht bzw. am Tag nach der nicht wahrgenommenen 
Nachholprüfung einen Fragebogen vorlegen, eine Befragung oder eine praktische Tätigkeit mit den 
ursprünglichen Beurteilungsindikatoren durchführen. Falls der Schüler irgendein Materialien 
benötigt, muss er die Prüfung mit den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Materialien ablegen.  
 
Jeder Verstoß muss gemäß der internen Schulordnung in der Akte des Schülers/der Schülerin 
vermerkt werden.  

XVII. VERSTÖSSE GEGEN DIE AKADEMISCHE RECHTSCHAFFENHEIT23 

Es wird auf die interne Schulordnung (RIE) verwiesen, in dem das geltende Disziplinarverfahren für 
diese Art von Fehlverhalten beschrieben wird. 

 

 

                                                
23 In Übereinstimmung mit Seite 34 der internen Schulordnung (RIE) wird als schweres Fehlverhalten 
definiert: „In einer prüfungsähnlichen Beurteilung beim Abschreiben erwischt zu werden bzw. zum 
Abschreiben zu ermutigen und in Fällen von Plagiaten, bei denen die Quelle nicht angegeben wird".  
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XVIII. BESONDERE SITUATIONEN BEI DER VERSETZUNG, DIE NICHT DURCH DIESE VORSCHRIFTEN 
ABGEDECKT SIND 
 
Alle Versetzungen im Rahmen von Sonderregelungen, die nicht durch die vorliegende Verordnung 
abgedeckt sind, werden vom Schulleiter nach Rücksprache mit den betroffenen Lehrern bzw. 
Fachleuten oder, falls erforderlich, von der zuständigen regionalen Stelle des Bildungsministeriums 
(Secretaría Regional Ministerial de Educación)  geprüft und genehmigt.   

 
 
XIX. BESONDERE SITUATIONEN24 
 
In hinreichend begründeten Sonderfällen entscheidet der Schulleiter nach einem Bericht der 
entsprechenden Stufenleitung und der Lehrerkonferenz über die Fälle, bei denen SchülerInnen aus 
berechtigten Gründen das Schuljahr vorzeitig beenden müssen, erst zu einem späteren Zeitpunkt 
den Schulbesuch aufnehmen können, über einen längeren Zeitraum abwesend sind oder über 
ähnliche Situationen. 
 
Eine solche außergewöhnliche Maßnahme kann auf Antrag der Eltern bzw. des 
Erziehungsberechtigten oder auf Empfehlung der Schule ergriffen werden. 
 
Von dem Zeitpunkt an, an dem diese Maßnahme ergriffen wird, darf der Schüler/die Schülerin die 
Schule nicht mehr besuchen und nicht mehr an den regulären Aktivitäten teilnehmen.  
 
Ein Schüler/eine Schülerin kann von der Teilnahme an Prüfungen bzw. am Unterricht in einem oder 
mehreren Fächern befreit werden, wenn sie aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen 
oder aus Gründen höherer Gewalt nicht in der Lage ist, die geforderte Aufgabe zu erfüllen. Dies 
muss durch die erforderlichen Unterlagen hinreichend begründet und von der Stufenleitung bzw. 
vom Schulleiter genehmigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Schüler/die Schülerin ein 
volles Semester absolviert hat und für den Rest des Jahres noch an der Schule eingeschult ist.  
 
Ebenso ergreift die Schule bei längerer Abwesenheit aufgrund von Krankheit, Teilnahme an 
Sportturnieren, Schwangerschaft oder anderen Gründen die erforderlichen Maßnahmen, damit 
die betroffenen SchülerInnen die Prüfungen ablegen und die vorrangigen Lernziele erreichen 
können, damit sie das Schuljahr ordnungsgemäß abschließen können und ihr Recht auf Bildung 
gewahrt ist. 

 

                                                
24 Die Maßnahmen zur Lösung der oben genannten besonderen Situationen und alle anderen 
entsprechenden Entscheidungen dürfen keine willkürliche Diskriminierung von Mitgliedern der 
Bildungsgemeinschaft darstellen. 
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19.1 Langfristige Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen 

Bei längerer Abwesenheit eines Schülers/einer Schülerin aus gesundheitlichen Gründen und wenn 
diese ordnungsgemäß durch den Erziehungsberechtigten mit den entsprechenden ärztlichen 
Attesten gerechtfertigt wird,  wird der Lehrplan so angepasst, dass der/die Betroffene die 
Mindeststandards für eine Versetzung erreichen und am Ende des Schuljahres die entsprechenden 
Prüfungen ablegen und so das erreichte Leistungsniveau nachweisen kann. Dabei werden die 
grundlegenden Ziele aller Fächer des entsprechenden Kurses bewertet, damit der Schüler/die 
Schülerin in die nächste Klasse versetzt werden kann. Alle Prüfungen müssen in der Schule abgelegt 
werden. In Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer und der Stufenleitung wird ein spezieller 
Zeitplan erstellt. Der Schüler/die Schülerin muss ein volles Semester absolviert haben. 
Wenn der Schüler die Ziele nicht erreicht, muss er die Klasse wiederholen. 
 
 
19.2 Herausragende Athleten 
 
Die Schule unterstützt die sportliche Entwicklung von SchülerInnen, die einem Verband oder einer 
Nationalmannschaft angehören und eine Sondergenehmigung benötigen, um am Training 
teilzunehmen bzw. sich auf eine Meisterschaft vorzubereiten. Die Genehmigung kann nicht für ein 
ganzes Jahr, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum erteilt werden.  
 
Die Eltern müssen den Antrag in einem förmlichen Schreiben an die zuständige Stufenleitung und 
den Klassenlehrer stellen und dabei die genauen Termine und Uhrzeiten der Meisterschaft und 
Trainingseinheiten angeben.  
 
Die Anforderungen für eine Versetzung sind in diesen Fällen die gleichen wie für alle SchülerInnen, 
mit der Ausnahme, dass die Anwesenheitspflicht entsprechend den Wettkampfterminen flexibel 
gehandhabt wird.  

19.3 SchülerInnen, die nach dem offiziellen Anfangsdatum des Schuljahres eingeschult 
werden 

SchülerInnen, die erst nach Beginn des Schuljahres eingeschult werden, wird eine Anpassungszeit 
von 10 Werktagen gewährt, in denen sie keine summativen Prüfungen ablegen müssen. Am Ende 
der Anpassungsphase müssen alle schulischen Verpflichtungen erfüllt werden25. Die SchülerInnen 
nehmen nicht an den vor ihrer Einschulung vorgesehenen Prüfungen teil.  
 
Die SchülerInnen müssen die oben genannten Anforderungen bezüglich Anwesenheit (85 %) und 
Noten (80 %) erfüllen. Falls notwendig, wird ein spezieller Prüfungsplan erstellt, damit die oben 
genannte Anforderung erfüllt werden kann.  
 
Die Eltern müssen ordnungsgemäß bestätigte Zeugnisse der vorherigen Schule vorlegen, aus 
denen die Noten aus den vorangegangenen Stufen und der aktuellen Jahrgangsstufe hervorgehen. 

                                                
25 Prüfungen ablegen, Aufgaben, Inhalten einreichen u. a. 
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Es liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigen, die notwendigen Strategien für eine 
eventuelle Angleichung der Lerninhalte zu entwickeln.  

19.4 SchülerInnen, die nach dem offiziellen Beginn des Schuljahres aus dem Ausland an die 
Schule kommen 

SchülerInnen, die aus einem anderen Land kommen und nach Beginn des Schuljahres eingeschult 
werden, müssen ihren Schulbesuch je nach Herkunftsland innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens drei Monaten bestätigen oder anerkennen lassen. 
 
Die SchülerInnen müssen die oben genannten Anforderungen bezüglich Anwesenheit (85 %) und 
Noten (80 %) erfüllen. Falls notwendig, wird ein spezieller Prüfungsplan erstellt, damit die oben 
genannten Anforderungen erfüllt werden können.  
 
Der Erziehungsberechtigte muss eine vom Bildungsministerium ausgestellte Anerkennung bzw. 
vorläufige Einschreibung vorlegen, sowie die Zeugnisse der Herkunftsschule mit Angabe des 
Datums, an dem der Schüler die Schule im Ausland besucht hat, den Noten aus den 
vorangegangenen Jahrgangsstufen und der Stufe, in die er eingeschult wird (falls diese vorliegen). 
Die Schule leistet die notwendige Unterstützung und Anleitung für die Anerkennung der 
Schulzeiten. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die notwendigen Strategien für eine 
eventuelle Angleichung der Lerninhalte zu entwickeln.  

19.5 Vorzeitige Beendigung des Schuljahres  

SchülerInnen mit (ordnungsgemäß nachgewiesenen) ernsthaften gesundheitlichen Problemen, die 
es ihnen unmöglich machen, am Unterricht teilzunehmen, sowie AustauschschülerInnen im 
Ausland bzw. Familien, die ins Ausland ziehen, können einen Antrag auf vorzeitige Beendigung des 
Jahres stellen.  

19.5.1 Vorzeitige Beendigung des Schuljahres aufgrund von gesundheitlichen Problemen  

Bei einer schweren, langwierigen Krankheit, einer Risikoschwangerschaft oder anderen 
ordnungsgemäß bescheinigten gesundheitlichen Gründen bzw. bei einer familiären Notlage muss 
der Erziehungsberechtigte in Vertretung des Schülers beim Schulleiter einen schriftlichen Antrag 
auf Anwendung der Ausnahmeregelung zur vorzeitigen Beendigung des Schuljahres stellen und die 
Gründe für den Antrag mit den entsprechenden Unterlagen bescheinigen. Dazu gehören: ärztliche 
Attests des behandelnden Facharztes bzw. der behandelnden Fachärzte, aus denen ausdrücklich 
hervorgeht, dass der Schüler/die Schülerin nicht in der Lage ist, regelmäßig am Unterricht 
teilzunehmen.  
 
Sobald der Antrag auf vorzeitige Beendigung des Schuljahres eingegangen ist, wird der Fall von 
einem Ausschuss geprüft und bewertet. Der Ausschuss setzt sich aus dem Stufenleiter, dem 
Klassenlehrer und anderen von der Schulleitung bestimmten Fachleuten zusammen.  
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Die Kommission bewertet die von den Eltern vorgelegten Hintergrundinformationen sowie die 
schulische, gesundheitliche und sozio-emotionale Situation des Schülers. Außerdem vergewissert 
sie sich, dass die dem Antrag beigefügten Bescheinigungen dem Datum entsprechen, für das die 
vorzeitige Beendigung des Schuljahres beantragt wird, und dass sie mit den Beobachtungen, die 
im Laufe der Zeit in Bezug auf den Schüler/die Schülerin gemacht wurden, übereinstimmen. Der 
Ausschuss kann von den Eltern weitere Informationen zur Begründung des Antrags verlangen, 
wenn er dies auf der Grundlage der Unterlagen beschließt.  
Bescheinigungen, Berichte oder sonstige Unterlagen, die von nichtmedizinischen Fachleuten 
ausgestellt wurden bzw. nicht im Original vorliegen, werden bei der Beurteilung der Informationen 
nicht berücksichtigt. Bescheinigungen oder Berichte von Ärzten, die mit dem Schüler in einem 
Verwandtschaftsverhältnis ersten, zweiten oder dritten Grades stehen, werden nicht 
berücksichtigt.  
 
Um eine vorzeitige Beendigung des Schuljahres zu beantragen, müssen die SchülerInnen 
mindestens ein Semester des jeweiligen Schuljahres mit allen für dieses Semester vorgesehenen 
Noten und ohne noch ausstehende Prüfungen abgeschlossen haben, d.h. mit dem 
Semesterdurchschnitt in allen Fächern sowie einer Anwesenheit im Unterricht von mindestens 
fünfundachtzig Prozent. Für eine Versetzung am Ende des Schuljahres muss der Schüler/die 
Schülerin unabhängig von dem Antrag die in der Schulordnung festgelegten rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Versetzung erfüllen.  
 
Falls der Schüler das erste Schulhalbjahr nicht abgeschlossen hat und dazu auch nicht in der Lage 
ist, kann er der Schule fernbleiben, um sich von seiner Krankheit zu erholen. Er hat bis zum 30. 
Dezember des laufenden Schuljahres Zeit, um die ausstehenden Prüfungen nachzuholen. Dies gilt 
für SchülerInnen der ersten bis elften Klasse (1° Básico bis 3° Medio). Für SchülerInnen der zwölften 
Klasse (4° Medio) wird das Datum vom Bildungsministerium festgelegt. Wenn der Schüler die 
anhängigen Prüfungen nicht ablegt und nicht mindestens ein abgeschlossenes Schulhalbjahr noch 
mindestens 19 Wochen Anwesenheit im Unterricht vorweisen kann, wobei der Prozentsatz der 
Anwesenheit mindestens 85 % für den Zeitraum der 19 Wochen betragen muss, wird der Schüler 
nicht in die nächsthöhere Klasse versetzt.  

19.5.2 Beendigung des Schuljahres aufgrund eines Schüleraustauschs im Ausland 

- Wenn der Schüler/die Schülerin aufgrund eines Austauschs vor dem Ende des ersten Halbjahres 
abwesend ist und vor Ende des Schuljahres an die Schule zurückkehrt.  
 
Insgesamt muss der Schüler/die Schülerin ohne Berücksichtigung der Abwesenheitszeit im 
laufenden Schuljahr an mindestens 19 Wochen mit einem Prozentsatz von mindestens 85 % im 
Unterricht präsent sein. Dabei wird der Zeitraum seiner Abwesenheit nicht mit berechnet.  
 
Nach der Rückkehr hat der Schüler/die Schülerin eine von der Stufenleitung festgelegte Frist, um 
die ausstehenden Prüfungen des ersten Halbjahres abzulegen und das Semester abzuschließen, 
um dann die ausstehenden Prüfungen für das zweite Halbjahr zu absolvieren. In der Zwischenzeit 
wird der für die entsprechenden Fächer vorgesehene Prüfungsplan beibehalten.  
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-  Wenn der Schüler/die Schülerin aufgrund eines Austausches nach dem Ende des ersten 
Halbjahr abwesend ist und zu Beginn des folgenden Schuljahres zurückkehrt.  
 
Es wird wie bei einer vorzeitigen Beendigung des Schuljahres verfahren. Für das abgeschlossene 
Halbjahr wird gegebenenfalls ein Zeugnis ausgestellt. Ansonsten wird nach den Regeln zur 
Versetzung verfahren, die in der geltenden Verordnung über die Beurteilung, Benotung und 
Versetzung festgelegt sind.  
 
Wenn der Schüler/die Schülerin im Rahmen eines Austauschs den Schulbesuch nach dem 30. 
September beendet, werden auch die Noten des zweiten Halbjahres berücksichtigt. Die Schule 
verfährt nach dem Protokoll für eine vorzeitige Beendigung des Schuljahres in Übereinstimmung 
mit den Regeln zur Versetzung, die in der geltenden Verordnung über die Beurteilung, Benotung 
und Versetzung festgelegt sind.  
 
Im Abschlussbericht des Schuljahres wird das Datum der vorzeitigen Beendigung des Schuljahres 
angegeben.  
 
-  Wenn der Schüler/die Schülerin die Schule vor dem Ende des zweiten Semesters verlässt und 
nach dem Beginn des folgenden Schuljahres zurückkehrt.  
 
Es wird wie beim vorzeitigen Abschluss des laufenden Schuljahres verfahren, wobei die Noten des 
ersten Halbjahres und die Noten des zweiten Halbjahres bis zu den Zeitpunkt, zu dem der 
Schüler/die Schülerin wegen des Austauschs die Schule verlässt, berücksichtigt werden. 
 
Für das Schuljahr, in dem der Schüler zurückkehrt, muss er die Anforderungen in Bezug auf  
Anwesenheit (85%) der gesamten Anzahl an Unterrichtsstunden ab dem Datum der Rückkehr 
gezählt und der Noten (80%) erfüllen. Falls erforderlich wird ein spezieller Prüfungsplan erstellt, 
um die vorgenannte Anforderung zu erfüllen.  
 
Der Erziehungsberechtigte muss eine ordnungsgemäß bestätigte Bescheinigung der vorher 
besuchten Schule mit den entsprechenden Noten vorlegen. Es liegt in der Verantwortung der 
Eltern, die erforderlichen Strategien für eine eventuelle Angleichung der Inhalte zu entwickeln.  
 

19.6 Reisen 
  

- Über einen Zeitraum von weniger als 30 Tagen  

Wenn ein Schüler/eine Schülerin für einen Zeitraum von mehr als 5 Tagen und weniger als 30 Tagen 
im Land oder außer Landes verreist, muss der Erziehungsberechtigte den Klassenlehrer bzw. die 
Stufenleitung in einem förmlichen Schreiben darüber informieren. Der Erziehungsberechtigte wird 
darüber informiert, dass die Schule keine Genehmigung für Reisen während des Schuljahres erteilt 
und dass Fehltage nicht aufgehoben, sondern nur entschuldigt werden und sich demzufolge auf 
die prozentuale Anwesenheit im Unterricht auswirken. Die Nachholtermine für die Prüfungen, die 
während der Abwesenheit abgenommen werden, werden nach der Rückkehr des Schüler in 
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Absprache mit dem Klassenlehrer festgelegt. Der Schüler muss eine Anwesenheitsquote von 85 % 
erreichen.  

- Für einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen 

Wenn ein Schüler/eine Schülerin ins Ausland reist und deswegen nicht am Unterricht teilnimmt, 
muss der Erziehungsberechtigte den Stufenleiter in einem offiziellen Schreiben informieren. Der 
Erziehungsberechtigte wird darüber informiert, dass die Schule keine Genehmigung für Reisen 
während des Schuljahres erteilt und dass Fehltage nicht aufgehoben, sondern nur entschuldigt 
werden. Der Schüler/die Schülerin muss eine Anwesenheitsquote von 85 % erreichen. Es werden 
Prüfungen abgenommen, um festzustellen, ob die grundlegenden Ziele aus der 
Abwesenheitsperiode erreicht sind. Ist dies nicht der Fall, wird eine Anpassung der Lerninhalte 
verlangt. 
Es liegt in der Verantwortung der Eltern und des Schüler/der Schülerin, die im Unterricht geleistete 
Arbeit nachzuholen. Am Tag der Rückkehr in die Schule müssen sie sich an den jeweiligen 
Stufenleiter wenden, um sich beraten zu lassen, wie sie den Schul- und Prüfungskalender 
organisieren können.  
 
Alle Fälle von Versetzungen, die nicht unter die vorliegende Regelung fallen, werden von der 
Schulleitung oder, falls erforderlich, vom Regionalen Ministerialsekretariat für Bildungswesen 
(Secretaría Regional Ministerial de Educación) geprüft und genehmigt.  

 

19.7 Schwangere Schülerinnen, minderjährige Eltern  
 
Es wird auf ANHANG 6 der internen Schulordnung (RIE) über das „Protokoll zum Verbleib an der 
Schule und zur Unterstützung von SchülerInnen in Elternzeit und von schwangeren Schülerinnen“ 
verwiesen.  
 
 
 
XX. DEFINITION, VERFAHREN, ZULASSUNGSREGELN UND BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DAS 

DEUTSCHE ABITUR 
 
Alle Informationen zum Deutschen Internationalen Abitur sind im Anhang V zu finden. 
 
XXI. ÜBERPRÜFUNG, ANPASSUNG UND ÄNDERUNG DER SCHULORDNUNG 
 

Was die Aktualisierung anbelangt, so wird die Schulordnung einmal jährlich entsprechend den 

geltenden Vorschriften überarbeitet und der Schulgemeinschaft über die Wege mitgeteilt, die in 

der internen Schulordnung (RIE) und in dem von den Eltern jährlich unterzeichneten Vertrag über 

die Erziehungsleistungen festgelegt sind. Ungeachtet dessen kann sie zu jeden anderen Zeitpunkt 

aktualisiert werden, wenn es die Schule für eine Verbesserung der Bildungsprozesse für 
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angemessen hält, bzw. wenn dies vom Bildungsministerium oder der Obersten 

Schulaufsichtsbehörde sowie der Agentur für Bildungsqualität angewiesen wird bzw. wenn eine 

dieser Einrichtungen es als angemessen erachtet, um unvorhergesehene Situationen mit 

einbeziehen zu können. Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden über die im Vertrag über 

die Erbringung von Dienstleistungen festgelegten offiziellen Kommunikationswege informiert. 

 

 

XXII. ZUFALLSRISIKO UND HÖHERE GEWALT 
 
In Ausnahmesituationen, die auf Zufall oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, wie 
Naturkatastrophen und andere Ereignisse, die die Schule daran hindern, den Schulbetrieb 
fortzusetzen, da für die SchülerInnen eine ernsthafte Gefahr besteht, wird nach den Anordnungen 
vorgegangen, die das Bildungsministerium über die zuständige Stelle auf Provinzebene oder die 
entsprechend kompetente Behörde vorgibt. Das umfasst alle notwendigen Maßnahmen, um das 
Schuljahr zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, wie zum Beispiel: Unterzeichnung von 
Prüfungsakten, Online-Unterricht, Schulbescheinigungen oder Zeugnisse, Berichte über den 
Lernprozess bzw. die Person der SchülerInnen 
 
 
XXIII. AKTEN 
 
Die jährliche Situation eines jeden Schüler/einer jeden Schülerin muss in die Unterlagen zu den 
Noten und Versetzungen der Plattform des Allgemeinen Schülerinformationssystems (Sistema de 
Información General de Alumnos, SIGE) des Bildungsministeriums eingetragen werden. 26 
 
In Ausnahmefällen, in denen die Unterlagen nicht über SIGE (Allgemeines 
Schülerinformationssystem - Sistema de Información General de Alumnos) ausgestellt werden 
können, erstellt die Schule sie manuell. Diese müssen dann von der regional zuständigen 
Abteilung des Bildungsministeriums genehmigt und an die entsprechende Registrierungsstelle 
weitergeleitet werden. Die Schule bewahrt eine Kopie der übermittelten Unterlagen auf. 
 
ABKÜRZUNGEN 
 
C1  Niveau entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
(CEFR) 
DSD I und II Deutsche Sprachprüfung für die Stufen B1 und B2/C1  

                                                

26 In dem NOTEN- UND VERSETZUNGSVERZEICHNIS wird für jede Klasse folgendes festgehalten: die 
VOLLSTÄNDIGE LISTE DER IM LAUFE DES JAHRES EINGESCHULTEN UND ABGEGANGENEN SCHÜLER UND 
SCHÜLERINNEN UNTER ANGABE DER NUMMER DES PERSONALAUSWEISES ODER DER VORLÄUFIGEN 
SCHULKENNZAHL, DIE ABSCHLUSSNOTEN DER FÄCHER ODER MODULE DES LEHRPLANS SOWIE DER 
JAHRESDURCHSCHNITT, DIE ANWESENHEIT ALLER SCHÜLER/INNEN UND DER JEWEILIGE ABSCHLUSSSTATUS. 
Die Protokolle müssen über das INFORMATIONSSYSTEM DES BILDUNGSMINISTERIUMS erstellt und nur von 
der Schulleitung unterzeichnet werden. 
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NEE  Sonderpädagogischer Förderbedarf 
OA  Lernziele  
OAT Querschnitts-Lernziele 
PAI  Individueller Förderplan 
PACI  Individuelle Lehrplananpassung 
PREMA Mindeststandard für ein Bestehen  
WP  Wochenplan  
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ANHANG I 

 
Deutsches Sprachdiplom 

 
Die Prüfungen für das Deutsche Sprachdiplom basieren auf dem Kompetenzrahmen des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GeR) und den Bildungsstandards für moderne Fremdsprachen. 
Bei den Prüfungen gibt es folgende Stufen: 
 
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Erste Stufe (DSD I) 
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (DSD II) 
Mit diesen Prüfungen werden die Kenntnisse der deutschen Sprache sowie eine entsprechende akademische Ausbildung 
und die über den Spracherwerb hinausgehende Lernfähigkeit nachgewiesen. 
 
Grundlage der Prüfungen ist lebenslanges und kompetenzorientiertes Lernen in einer Schule mit Zulassung für das DSD. 
Es setzt sich aus vier gleichgewichteten Prüfungsteilen zusammen: 
 
Leseverstehen 
Hörverstehen 
Schriftliche Kommunikation 
Mündliche Kommunikation 
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) unterstützt den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache (DaF) beratend 
und durch Entsendung von Lehrern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG II 
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DIVERSIFIZIERUNG VON UNTERRICHT UND BEURTEILUNG 
 
 

GRUNDLAGEN 
 
Dieses Dokument stützt sich auf den aktuellen Rechtsrahmen für das Bildungswesen, insbesondere auf die Bestimmungen 
des allgemeinen Bildungsgesetzes, Nr. 20.370, Art. 3 k) (Ley General de Educación); Integration und Inklusion. Es wird 
angestrebt, alle Formen willkürlicher Diskriminierung zu beseitigen, die das Lernen und die Teilnahme von SchülerInnen 
behindern, und ermöglicht die Integration von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
 
Die Bildungseinrichtungen werden dazu angeregt, ein Ort der Begegnung für SchülerInnen mit verschiedenen Fähigkeiten 
und unterschiedlichem sozioökonomischen, kulturellen, ethnischen, genderbezogenen, nationalen oder religiösen 
Hintergrund zu sein. 
 
Das Dekret Nr. 83 aus dem Jahr 2015 über die Diversifizierung des Bildungswesens und insbesondere Dekret Nr. 67/2018 
über die Beurteilung, Benotung und Versetzung legt Folgendes fest: 
 
Artikel 5: „Gleichwohl sollten die Bildungseinrichtungen im Rahmen der Lernaktivitäten und Beurteilungsprozesse der 
Fächer und Module bei den SchülerInnen, die dies benötigen, in angemessener Weise differenziert vorgehen. In diesem 
Sinne können auch nach Dekret Nr. 83 von 2015 und Nr. 170 von 2009, beide vom Bildungsministerium, die notwendigen 
Anpassungen der Lehrpläne vorgenommen werden.“ 
 
Artikel 18 g: „Bestimmungen für Leitlinien für eine Differenzierung bei der Bewertung, um der Vielfalt der SchülerInnen 
besser gerecht zu werden“. 
 
Artikel 19: „Alle Bestimmungen in den Verordnungen sowie die Mechanismen zur Lösung der oben genannten 
besonderen Situationen und die auf ihrer Grundlage getroffenen Entscheidungen dürfen gemäß den geltenden 
Vorschriften keine willkürliche Diskriminierung von Mitgliedern der Bildungsgemeinschaft beinhalten.“ 

 
MODALITÄTEN DER DIVERSIFIZIERUNG IM BILDUNGSPROZESS 
 
Unter Berücksichtigung des in dieser Verordnung genannten rechtlichen Rahmens und der Bereitschaft der Schule, der 
Vielfalt der SchülerInnen Rechnung zu tragen, wurde dieser Anhang erstellt, um die Vielfalt der möglichen 
Unterstützungsformen und die Überlegungen, die sowohl im Lernprozess als auch bei der Bewertung der Lernziele der 
SchülerInnen zu berücksichtigen sind, zu erläutern und zu erklären. 
 
 
 
VIELFALT IN DER SCHULE 
 
Die Menschen sind vielfältig, und diese Vielfältigkeit macht jeden einzigartig. Es gibt Merkmale, die uns gemeinsam sind, 
und andere, die uns unterscheiden. Diese Unterschiede sind unter anderem eine Folge der sozialen und kulturellen 
Herkunft der Menschen, ihrer individuellen und bildungsbezogenen Merkmale, ihrer Fähigkeiten, Interessen, 
Motivationen und Lernstile.  
 
Die derzeitige Bildungspolitik27 zielt darauf ab, das Bildungssystem als Ganzes umzugestalten, um das Recht auf Bildung, 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung für alle SchülerInnen zu verwirklichen, jeden Mensch so zu schätzen, wie er 

                                                
27 Das Inklusionsgesetz Nr. 20.845/2015 zielt darauf ab, allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichberechtigt 
Entwicklungsmöglichkeiten und soziale Integration zu bieten, Diskriminierung und Segregation jeglicher Art zu verhindern und die 
Vielfalt als grundlegendes Prinzip des gesellschaftlichen Lebens zu respektieren und zu schätzen. Das bezieht sich u. a. auf Bereiche 
wie sonderpädagogischer Förderbedarf, Religion, indigene Völker, Migranten, sexuelle Vielfalt, Geschlechtsidentität und Gesundheit. 
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ist, und jedem das zu geben, was er braucht, um seine Fähigkeiten maximal entwickeln, seine eigene Identität aufbauen 
und die erwarteten Lernerfolge erzielen zu können.  
 
Bildung in Vielfalt erfordert flexible, geeignete und sinnvolle pädagogische Antworten, damit alle SchülerInnen sich 
ganzheitlich entwickeln und beteiligen können, sich für das, was sie sind, wertgeschätzt fühlen und eine Bildung erhalten, 
die es ihnen ermöglicht, zu lernen, miteinander zu leben, Verständnis für den anderen zu entwickeln und die Werte des 
Pluralismus, das gegenseitige Verständnis und den Frieden zu respektieren.28 
 
Um dies zu erreichen, bieten sich bei der Lehrplangestaltung eine Vielzahl von Optionen und Möglichkeiten an, die es 
allen SchülerInnen ermöglichen, sich ganzheitlich zu entwickeln, die Bildungsziele zu erreichen und ihre Schullaufbahn 
erfolgreich abzuschließen.  
 
Um der Vielfalt gerecht zu werden, muss nicht nur rechtzeitig erkannt werden, wenn ein Schüler/eine Schülerin aufhört 
zu lernen oder Schwierigkeiten hat und Unterstützung benötigt, um Fortschritte zu machen, sondern auch, wenn er oder 
sie andere Begabungen aufweist, die eine größere Anforderung an den Lehrplan stellen und die Anwendung 
verschiedener Strategien erforderlich machen, um eine maximale Entwicklung und ein erfolgreiches Lernen zu 
gewährleisten. 
 
Um dies zu erreichen, müssen in der Schule schrittweise verschiedene Optionen und Strategien entwickelt werden: 
 
-     um bei allen SchülerInnen in der Klasse ein hohes Maß an Motivation und Engagement für das Lernen zu erreichen 
und die Entwicklung von Neugierde, Autonomie und Selbstregulierung zu fördern. 
-     um zu gewährleisten, dass alle SchülerInnen Zugang zu den schulischen Informationen und Inhalten haben und diese 
verstehen. 
-     damit die SchülerInnen sich ausdrücken und zeigen können, was sie gelernt haben, und dabei die Entwicklung von 
Lernkompetenz, kreativem Denken, kritischem Denken, metakognitivem Denken, Empathie, Zusammenarbeit und 
anderen Fähigkeiten gefördert werden. 
 

1. LEHR-LERNPROZESS UND DIFFERENZIERTE BEURTEILUNGEN 
 
A. Überlegungen zur Gestaltung und Umsetzung von Differenzierungen im Lehr- und Lernprozess und in den Prüfungen 
 

●  In Bezug auf die SchülerInnen 
 
Grundlegende Voraussetzung ist, dass man die sozio-emotionale Entwicklung der SchülerInnen kennt, ihre Interessen, 
ihren Rhythmus, ihre Vorlieben und Lernstile, ihre Talente und Fähigkeiten. Ebenso müssen die relevanten Lernerfolge 
und Fortschritte in den verschiedenen Fächern zum Zeitpunkt der Beurteilung im Hinblick auf die zuvor festgelegten 
Bildungsziele bekannt sein.  
 

●  In Bezug auf die Rolle des Erziehungsberechtigten und das familiäre Umfeld des Schülers/der Schülerin  
 
Die Erwartungen in Bezug auf den Bildungsprozess ihrer Kinder, relevante Informationen, die sie über ihre Kinder für die 
Gestaltung von Bildungsprogrammen bereitstellen können, kulturelle Praktiken, über die die Familie informieren sollte 
usw. 
 

●  In Bezug auf die Rolle der Schule 
 

                                                
28  UNESCO 1996. The treasure within; report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, 
S. 92. 
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- Unterrichtspraktiken 
Es muss analysiert werden, inwieweit Planung, Methodik, Vorgehensweisen und Bewertungskriterien, neben anderen 
Aspekten das Lernen aller SchülerInnen und deren Beteiligung am Unterricht begünstigen oder nicht.  
- Die Atmosphäre im Klassenzimmer 
Es soll bewertet werden, inwieweit die Interaktion zwischen den SchülerInnen, die Zusammenarbeit und der 
Zusammenhalt gefördert werden, wie Konflikte gelöst werden, und welche Art von Unterstützung den SchülerInnen 
angeboten wird. 
- Räumliche Aspekte und Umgebung 
Es wird bewertet, inwieweit der Raum und die Organisation des Klassenzimmers die Zugänglichkeit und Mobilität 
erleichtern und die Motivation, die Neugier und das Spiel fördert.  Ein wichtiger Aspekt ist unter anderem auch die 
Raumaufteilung. 
- Technische und/oder fachliche Unterstützung im Unterricht und außerhalb des Klassenzimmers 
Ansätze zur gemeinsamen Arbeit, Planungsstrategien, Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten oder 
Technikern der Schule oder außerhalb der Schule 
 
 
 
B. Praktische Überlegungen zur Diversifizierung des Lehr-Lern-Prozesses und der Beurteilungen 
 

●  Art der von den SchülerInnen erstellten Arbeiten und Aktivitäten 
Manche zeigen mit einem Referat, was sie gelernt haben, andere mit einem Lied, mit einer Nachricht, einem Aufsatz, 
einem Modellbau, im Unterricht, in Debatten, bei Spielen, mit Übungen, Tests usw.  

●  Gruppierungen 
Manche legen die Prüfungsaufgaben in der Gruppe ab, andere zu Zweit oder einzeln. 

●  Die Räumlichkeiten, in denen die Prüfungen abgenommen werden 
Die Prüfungen können im Klassenzimmer stattfinden, in der Bibliothek oder auf dem Schulhof, zu Hause oder an einem 
anderen Ort. Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass die SchülerInnen begleitet werden.  

●  Zur Verfügung gestellte Zeiten 
Die Zeiten werden an die entsprechenden Aktivitäten und das Niveau der SchülerInnen angepasst. 
●  Materialien 
Während manche konkretes Material verwenden, können andere Bilder malen oder ihr Wissen in schriftlicher Form 
darstellen. 

●  Komplexitätsebenen 
Während einige SchülerInnen Aufgaben lösen, die eine erste Annäherung an das Wissen um ein Konzept oder eine 
Fähigkeit beinhalten, wenden andere dieses Wissen und diese Fähigkeit in der Praxis an, um einfache oder komplexe 
Probleme zu lösen. 

●  Unterstützung 
Manche SchülerInnen arbeiten selbstständig, andere werden von Erwachsenen unterschiedlich stark unterstützt oder 
arbeiten mit gleichaltrigen Tutoren zusammen.  
 
C. Erhebung und Analyse von Informationen 
 
Es werden Hilfsmittel und Techniken vorgestellt, die die Erhebung und anschließende Analyse der Informationen 
erleichtern sollen. 
 
●  Der schulische Verlauf der SchülerInnen 
Prüfungsergebnisse und Berichte aus früheren Perioden; Berichte von anderen Fachleuten und Spezialisten.  
●  Strukturierte und halbstrukturierte Interviews 
Mit Eltern, Erziehungsberechtigten und SchülerInnen, um ihre Erwartungen, ihr Engagement für das Lernen, die 
Zufriedenheit mit ihrer Entwicklung und den Ergebnissen, ihre Schwierigkeiten und ihr Unterstützungsbedarf sowie ihre 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu ermitteln.   
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●  Analyse von Schulunterlagen 
Aufzeichnung von Beobachtungen, Protokolle, Unterrichtspläne, Unterrichtsmaterialien, schriftliche Tests, 
Arbeitsmappen u. a.  
●  Analyse der Arbeiten der SchülerInnen 
Qualität der Arbeit, häufigste Fehler, wie organisieren sie ihre Arbeit, welche Gewohnheiten haben sie, welche Art von 
Arbeit wird im Klassenzimmer gemacht, welche Art von Aufgaben machen sie am häufigsten, wie bekommen sie 
Feedback.  
●  Beobachtungen im Unterricht 
Direkt oder über audiovisuelle Aufzeichnungen, um die Dynamik im Klassenzimmer und die Interaktion der SchülerInnen 
mit Lerninhalten und -aktivitäten sowie mit ihren MitschülerInnen und LehrerInnen zu analysieren; Leitfaden für die 
Unterrichtsbeobachtung. 
●  Soziogramme 
Sie ermöglichen, die Formen der Beziehungen zwischen den SchülerInnen innerhalb der Gruppe/der Klasse zu erkennen. 
●  Anekdotische Aufzeichnungen 
Von Ereignissen, Anekdoten und kritischen Vorfällen in Bezug auf das Verhalten, die Interaktion und die Leistung der 
SchülerInnen.  
●  Prüfliste oder Checkliste 
Zu Verhaltensmerkmalen, Fähigkeiten, Lernerfolgen oder Aufgabenbewältigung, die von der Lehrkraft in Bezug auf das 
Verhältnis von An- oder Abwesenheit beobachtet werden.  
●  Rubriken 
Hierbei handelt es sich um präzise Leitfäden zur Bewertung des Lernens und der Arbeiten, an denen die Leistungen der 
SchülerInnen anhand bestimmter Leistungskriterien aufgeschlüsselt werden.  
 
 
2. DIFFERENZIERTE BEURTEILUNGEN 

 
Die Bewertung ist ein grundlegendes Instrument, nicht nur um ein Feedback über den Lernprozess der SchülerInnen und 
die Unterrichtspraktiken zu erhalten, sondern auch um die Bedürfnisse der SchülerInnen im schulischen und familiären 
Kontext auf der Grundlage eines pädagogischen Ansatzes rechtzeitig zu ermitteln und so ihr Wohlbefinden, ihre 
ganzheitliche Entwicklung und ein erfolgreiches Lernen zu gewährleisten. 
 
Um eine qualitativ hochwertige Beurteilung zu erhalten, muss sichergestellt werden, dass es ausreichende und vielfältige 
Nachweise gibt, was bedeutet, dass verschiedene Bewertungsmittel bzw. -arten berücksichtigt werden und Beurteilungen 
nach Zweck oder nach Gegenstand eingesetzt werden.  

 
Die Entscheidung in Bezug auf die Bewertung ist besonders wichtig, wenn es darum geht, auf die Vielfalt im Klassenzimmer 
zu reagieren, da sie die Arbeit mit heterogenen Gruppen ermöglicht und die gesammelten Informationen den 
Lehrerteams als Entscheidungshilfe dienen können, was, wie, wann und zu welchem Zweck unterrichtet und bewertet 
werden soll.  
 
Beurteilungsinstrumente und -methoden ermöglichen es, die Lernenden so zu bewerten, dass alle SchülerInnen zeigen 
können, was sie gelernt haben, unbeschadet der Tatsache, dass sie über die Beurteilungen auch auf externe 
standardisierte Tests vorbereiten werden sollten.  
 
In die Planung, den Prozess und die Bewertung von Lehren und Lernen soll eine Vielzahl von Optionen einbezogen werden, 
damit die SchülerInnen ihr konzeptionelles Verständnis, die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und ihre Initiative, sowie ihr 
kreatives und authentisches Handeln beweisen können.  
 
Die Bewertungsstrategien und -instrumente sind immer mit den Lernzielen verknüpft und werden in die Planung der 
Lerneinheit aufgenommen. Im Lehrerteam wird regelmäßig überprüft, inwieweit die Bewertungsinstrumente 
angemessen und relevant sind. 
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3. BEISPIELE FÜR DIFFERENZIERUNGEN IM LERNPROZESS UND BEI DEN PRÜFUNGEN  
 
Am wichtigsten ist, dass die Beurteilungsinstrumente und -situationen es ermöglichen, gültige und zuverlässige 
(ausreichende) Nachweise für das zu beurteilende Lernziel zu erbringen. 
In der Folge werden einige Beispiele für differenzierte Strategien, Instrumente und Aktivitäten vorgestellt, die während 
des Lernprozesses, einschließlich der Beurteilung, eingesetzt werden können. Dazu gehören: 

1. Tanz 
Wie im Falle des Theaters ist der Tanz eine der darstellenden Künste, die den SchülerInnen hilft, sich mit den Inhalten auf 
eine andere, eine kreative Art und Weise auseinanderzusetzen. So können sie die gelernten Inhalte auf eine symbolische 
und motivierende Weise interpretieren und ausdrücken. Wie würde eine Choreographie über Ökosysteme aussehen? 
Oder ein Musical über das Leben von Cervantes?  
 
2. Lied 
Die SchülerInnen werden motiviert und ihre künstlerische Sensibilität und ihr Gehör angeregt, indem sie ein Lied 
komponieren. So kann der Lernstoff aufgearbeitet, verinnerlicht und erklärt werden. Gleichzeitig werden schriftlicher 
Ausdruck und musikalische Fähigkeiten gefördert. 

3. Literarischer Kreis 
Die Teilnahme an einer solchen Aktivität fördert die Lektüre unter den SchülerInnen und lässt sie zu Literaturkritikern 
werden, die die gelesenen Werke analysieren und kommentieren, was ihnen gefallen oder nicht gefallen hat. Sie werden 
angeregt, zu recherchieren, um mehr über das Werk herauszufinden und dies ihren MitschülerInnen vorzustellen.  

4. Comics 
Hierbei handelt es sich um eine weitere Form der Erzählung, die durch die Einbeziehung von grafischen Aspekten das 
erworbene Wissen auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringt. 

5. Debatte 
Die SchülerInnen können in verschiedene Rollen schlüpfen und ihr Wissen nutzen, um gegen ihre Gegner zu 
argumentieren.  
 
6. Rede 
Eine Rede zu schreiben und zu halten, hilft, die Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten und gleichzeitig das 
eigene Wissen zu zeigen. 
 
7. Aufsatz 
Ideal, um gelernte Inhalte zusammenzufassen, zu strukturieren und zu verinnerlichen.  
  
8. Experiment 
So können Wissen verinnerlicht und verfahrenstechnische Aspekte integriert werden, da dies die Erklärung komplexerer 
Konzepte erleichtert.  

9. Fotogalerie 
Eine weitere Möglichkeit des Lernens besteht darin, Fotos zu machen und die gelernten Konzepte in Bildern darzustellen, 
vor allem, wenn zusätzlich in den Bildunterschriften Erklärungen integriert werden.  
 
10.  Tonaufnahmen 
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Mit Hilfe von Tonaufnahmen können die SchülerInnen Interviews veröffentlichen, Reportagen machen und sogar eine 
Radiosendung zusammenstellen. Das ist eine unterhaltsame Art, an Inhalten zu arbeiten, Fähigkeiten zu entwickeln und 
aktiv zu lernen. 

11. Illustration 
Sehr hilfreich, um sich z. B. die verschiedenen Teile von Lebewesen, den menschlichen Körper, wichtige oder 
charakteristische Gebäude, Szenen aus dem gesellschaftlichen Leben der jeweiligen Epoche einzuprägen und 
darzustellen. Kann handschriftliche oder digitale Notizen enthalten.  

12. Infografik 
Mit dieser Art von Grafiken können die Schüler bestimmte Themen visuell erklären. Ziel ist es, das Gelernte zu analysieren, 
zusammenzufassen und auf einfache Art und Weise mit Daten und Bildern darzustellen.  
 
13.  Musikalische Darbietung 
Die Schüler können musikalische Werke in verschiedenen Formaten und Stilen vortragen. Sie können einen musikalischen 
Text aus einer Partitur entschlüsseln und ihn auf einem oder mehreren Musikinstrumenten hörbar machen. 
 
14.  Spiel 
Eine weitere Möglichkeit, das Wissen unter Beweis zu stellen, besteht darin, ein Spiel zu entwerfen. Die SchülerInnen 
können zum Beispiel ein Quiz entwickeln, bei dem sie die Fragen und Antworten aufschreiben. 
 
15.  Rollenspiel 
Rollenspiele sind eine motivierende, spielerische Strategie, wobei sich die SchülerInnen den eigenen 
Lernherausforderungen stellen. Sie imitieren eine Situation des tatsächlichen Lebens und übernehmen die Rolle anderer 
Personen.  
 
16.  Zeitleiste 
Sehr hilfreich, um jede Art von zeitlichen Abläufen darzustellen.  
 
17.  Karten 
Es kann mit geografischen, historischen oder klimatischen Karten gearbeitet werden bzw. mit Karten zu vielen anderen 
Themen. Sie sollten immer mit einer Legende und grafischen Elementen versehen sein. Es ist eine andere Art, mit dem 
Inhalten zu arbeiten.  
 
18.  Concept Map oder Mind Map 
Dies ist eine der einfachsten Methoden, um festzustellen, ob die SchülerInnen die im Unterricht behandelten Themen 
verstanden haben, da sie alle wesentlichen Inhalte erfassen, strukturieren und miteinander in Beziehung setzen müssen.  
 
19.  Modellbau 
Die Anfertigung kleiner Darstellungen der Realität kann beispielsweise dazu dienen, auf motivierende Weise zu zeigen, 
wie ein Vulkan, ein prähistorisches Dorf oder ein spanisches Freilufttheater (corral de comedias) aussieht. Gleichzeitig 
wird den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, ihre kreative Seite zu entwickeln.  
 
20.  Wandbild 
Eine weitere Möglichkeit für SchülerInnen, ihr Wissen darzustellen, ist Ideen auf Plakatwänden zu gliedern.  
  
21.  Theaterspiel 
Kreativität und Vorstellungskraft, wie sie das Theaterspiel erfordert, mit Lehrplaninhalten aus verschiedenen Fächern zu 
kombinieren ist eine andere Art des Lernens, die die SchülerInnen motiviert und es ihnen ermöglicht, verschiedene 
Formen der Intelligenz zu entwickeln. Während sie an den vom Lehrer vorgegebenen Inhalten arbeiten, müssen sie 
schreiben, auftreten, Dekorationen, Kostüme, Beleuchtung usw. entwerfen. 
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22.  Mündliche Präsentation 
Hier können die SchülerInnen ihr Wissen mündlich ausdrücken.  
 
23.  Digitale Veröffentlichung 
Hier bietet sich die Möglichkeit, Informationen über den Lernprozess zu sammeln, die genutzt werden können, um das 
Gelernte auf synthetische Art und Weise auszudrücken. 

 
24.  Schülerzeitung 
Die SchülerInnen können zeigen, wie sie ein bestimmtes Thema planen, organisieren und entwickeln. Sie schreiben, 
illustrieren und gestalten. 

25.  Video 
Die audiovisuelle Sprache ist im Leben der SchülerInnen sehr präsent, aber nicht so sehr im Klassenzimmer. Die Erstellung 
eines aufgezeichneten oder animierten Videos gibt ihnen die Möglichkeit, ihre audiovisuelle Kompetenz zu entwickeln, 
ihr Wissen auf andere Weise auszudrücken, ihre digitale Kompetenz und Kreativität zu verbessern und zu lernen, 
Informationen zu strukturieren und zusammenzufassen.  

 
ANHANG III 

 
STRATEGIEPROTOKOLL FÜR SCHÜLER MIT SONDERPÄDAGOGISCHEN FÖRDERBEDARF 

 

Gemäß dieser Verordnung basiert das Bildungsprogramm der Deutschen Schule Santiago auf der Prämisse, dass 
Unterschiede und Vielfalt grundlegende Säulen unserer Bildungsgemeinschaft sind und unsere SchülerInnen29 einen 
gleichberechtigten und angemessenen Zugang zu den Inhalten des Lehrplans haben. 
 
Auf diese Weise ermutigen wir unsere SchülerInnen, aktives lebenslanges Lernen zu entwickeln, wobei berücksichtigt 
wird, dass sie unterschiedliche Niveaus, Lernmethoden, Interessen und Eigenschaften haben können. 
 
Darüber hinaus werden unterschiedliche Strategien angestoßen, mit denen eine wirksame Aneignung von Lernzielen 
erleichtert und auf spezifische Anforderungen reagiert werden soll. Dabei wird eine ganzheitliche Entwicklung der 
individuellen Merkmale der SchülerInnen angestrebt und die notwendige Unterstützung geboten, damit sie lernen und 
am Schulleben teilnehmen können. In diesem Zusammenhang bedeutet dies, dass sowohl die Lernerfahrungen als auch 
die Art und Weise, in der die Ziele bewertet werden, differenziert werden müssen30.  
 
Ziel ist es, von einem Konzept der Differenzierung im Unterricht und bei der Bewertung, das sich im Allgemeinen 
ausschließlich auf SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bezieht, zu einem Konzept der Diversifizierung 
überzugehen, das die Vielfalt in der Gesellschaft und damit auch im Klassenzimmer berücksichtigt31. 
 
Aus diesem Grund regelt die Schule diese Situation, um sowohl den Erziehungsberechtigten als auch den LehrerInnen 

                                                
29 In diesem Text beziehen sich Begriffe wie „el alumno“, „el estudiante“, „el profesor“, „el docente“, „la educadora“, „el asistente 
de la educación“ und ihre jeweiligen Pluralformen sowie andere gleichbedeutende Wörter im Bildungskontext gleichermaßen auf 
Männer und Frauen, da es in der spanischen Sprache keine allgemeingültige Vereinbarung darüber gibt, wie man sich auf beide 
Geschlechter bezieht. Auf diese Weise soll eine Beeinträchtigung des Leseverständnis verhindert werden. 
30 Mit differenzieren ist gemeint, dass vielfältige und flexible Lehr- und Lernsituationen geschaffen werden, die den Merkmalen, 
Bedürfnissen und Lernmethoden jedes einzelnen Schülers und seinem Umfeld Rechnung tragen.  
 
31 Richtlinien zur Umsetzung von Dekret 67/2018 für Beurteilung, Benotung und Versetzung in den Schulen. Abteilung Curriculum. 
MINEDUC. 
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Klarheit darüber zu verschaffen, wann wir es mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf zu tun haben, was wiederum 
die Umsetzung anderer Strategien erfordert und eine größere Herausforderung bei der Gestaltung des Lehrplans darstellt, 
um eine maximale Lernentwicklung zu gewährleisten. 
 
 
 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Qualitativ hochwertige Bildung trägt der Diversität der Schüler im Klassenzimmer Rechnung. Auf diese Weise ist es 
möglich, den Unterrichtsprozess dahingehend zu gestalten, dass die Entwicklung differenzierter Unterrichtsstrategien 
gefördert wird und die Merkmale, Bedürfnisse und Lernmethoden der Schüler berücksichtigt werden. 

In diesem Zusammenhang heißt Differenzierung in der Bildung laut chilenischem Bildungsministerium: „eine Chance für 
alle SchülerInnen, an der Bildung teilzuhaben, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und zu lernen. Gleichzeitig wird die 
berufliche Entwicklung der LehrerInnen und die Entwicklung der Schulgemeinschaft ermöglicht.“32 

Wenn eine differenzierte Unterrichtsplanung, die mit dem klaren Ziel entwickelt wurde, auf die individuellen 
Unterschiede der SchülerInnen einzugehen, bei einem Schüler bzw. einer Schülerin nicht die gewünschte Wirkung zeigt, 
also keine entsprechende Teilnahme am Unterricht noch Fortschritte erreicht werden, sollten die Eltern angeregt werden, 
eine psycho-pädagogische Untersuchung des Schülers bzw. der Schülerin durchführen zu lassen, um einen möglichen 
Unterstützungsbedarf mit einer spezifischen curricularen Antwort zu bestimmen. In einigen Fällen kann dies die Planung 
individueller curricularer Anpassungen (PACI) beinhalten. 

UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR SCHÜLER MIT SONDERPÄDAGOGISCHEM FÖRDERBEDARF 

Folgende unterstützende Maßnahmen kann die Schule den SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
anbieten:  

  1. Lehrplananpassungen für den Zugang 

  2. Lehrplananpassungen der Ziele 

1. Lehrplananpassungen für den Zugang 

Hierbei soll der Lernprozess der SchülerInnen je nach den individuellen Eigenschaften mit unterschiedlichen Hilfsmitteln 

gefördert werden. Damit die SchülerInnen im Lernprozess Fortschritte machen und ihre Bedingungen angeglichen 

werden, sollen durch die Anpassungsmaßnahmen Barrieren hinsichtlich der Teilnahme, dem Zugang zu Informationen, 

der Ausdrucksmöglichkeit bzw. der Kommunikation reduziert oder sogar ganz beseitigt werden. 

Individueller Förderplan (PAI) 

Mit dem individuellen Förderplan soll die Planung der Unterstützungsmaßnahmen systematisiert werden. Damit soll nach 

einer umfassenden diagnostischen/psycho-pädagogischen Bewertung auf den sonderpädagogischen Förderbedarf eines 

Schülers reagiert werden. Dieser Plan definiert und organisiert die professionellen Ressourcen, Materialien und Mittel, 

die der Schüler eventuell benötigt, um Fortschritte zu machen und am Lernprozess teilnehmen zu können. Ausarbeitung 

und Umsetzung des individuellen Förderplans setzen einen rigorosen, flexiblen, realistischen und partizipativen Prozess 

voraus.  

                                                
32 https://escolar.mineduc.cl/apoyo-la-trayectoria-educactiva/diversificacion-la-ensenanza/ 
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Auf der Grundlage von umfassenden psycho-pädagogischen oder diagnostischen Beurteilungsprozessen wird ermittelt, 
welche Unterstützungsmaßnahmen der Schüler auf persönlicher, schulischer und häuslicher Ebene benötigt. Diese 
werden in dem Individuellen Förderplan systematisiert. 
 
Dieser Plan muss der Familie, eventuell externen Fachleuten und dem Schüler selbst vorgestellt und gegebenenfalls von 
ihnen ergänzt werden. Die Eltern verpflichten sich mit ihrer Unterschrift zur Mitarbeit und Einhaltung der festgelegten 
Verpflichtungen und Vereinbarungen.  
 
Indikatoren dafür, welche SchülerInnen einen individuellen Förderplan benötigen: 

●  Emotionale, sozio-emotionale bzw. Verhaltensschwierigkeiten, die die Teilnahme am Unterricht und das Lernen 

erschweren. 

●  Jede Art von Behinderung (sensorisch, physisch, intellektuell, autistisch oder andere) oder gesundheitliche Probleme, 

die den Lernprozess beeinträchtigen.    

●  Erhebliche Lücken oder Verzögerungen beim Lernfortschritt im Vergleich zu den MitschülerInnen.  

●  Sonstige persönliche Umstände, die das Lernen und die Teilnahme der SchülerInnen erheblich behindern und die 

Bereitstellung zusätzlicher bzw. spezieller Unterstützungsmaßnahmen rechtfertigen.  

 
Folgende Alternativen stehen zur Verfügung: 
 

●  Persönliche Unterstützung  
Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die die Fachleute aus dem Bereich Integrale Unterstützung und Inklusion für 

Schüler, die dies benötigen, zusätzlich zu der Lehrtätigkeit anbieten. 

 

●  Mittel, um den Zugang zu Informationen zu unterstützen33 
Erwägt alternative Möglichkeiten des Informationszugangs, wie z. B. auditiv, taktil, visuell und eventuell die Kombination 
dieser Möglichkeiten.  
 
● Mittel, die die Antwort der SchülerInnen unterstützen 
Hiermit können Aktivitäten, Aufgaben und Beurteilungen auf unterschiedliche Art und Weise und unter Verwendung 
verschiedener Geräte oder technischer Hilfsmittel durchgeführt werden, die speziell darauf ausgerichtet sind, die 
Barrieren abzubauen, die den Schüler beim Lernen behindern.  
 
● Organisatorische Unterstützung: 
Es handelt sich um Maßnahmen, durch die Umgebung, Zeit und Raum entsprechend den besonderen Bedürfnissen der 
SchülerInnen organisiert werden.  
 

●  Lehrplan: 
Hierbei handelt es sich grundsätzlich um jede Art von Anpassung bzw. Änderungen bestimmter Elemente des Lehrplans 
mit dem Ziel, die pädagogische Antwort, die Möglichkeiten des Verständnisses und die Ausführung der Schüler 
anzupassen. Dabei werden die Strategien, Aktivitäten, Materialien und Darstellungsebenen berücksichtigt, die das Lernen 
der Schüler erleichtern, ebenso die am besten geeigneten Bewertungsverfahren für die Schüler, um den Lernerfolg zu 
zeigen, ohne dabei die Lernziele und Leistungskriterien zu ändern. 
 

                                                
33 Die pädagogische Antwort und die Definition von Fördermaßnahmen bzw. Lehrplananpassungen müssen auf den Grundsätzen des 
Universellen Designs für das Lernen beruhen und alle Arten von Barrieren (kulturelle, verwaltungstechnische und praktische) 
beseitigen, die die Teilnahme, das Wohlbefinden und den Lernfortschritt behindern.  
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2. Curriculare Anpassungen von Lernzielen 

 
Wenn das verantwortliche Team auf der Grundlage der während der Umsetzung des individuellen Förderplans (PAI) 
gesammelten Erkenntnisse und neuer Informationen aus den psycho-pädagogischen Beurteilungen zu der Auffassung 
gelangt, dass die Lernziele infolge einer erheblichen Verzögerung angepasst werden müssen, müssen die entsprechenden 
curricularen Anpassungen der Lernziele ausgearbeitet, umgesetzt und bewertet werden. Diese müssen in einem 
individuellen curricularen Anpassungsplan (PACI) organisiert werden. Dabei werden die Nachweise analysiert und 
Informationen der behandelnden Fachkräfte des Schülers berücksichtigt. 

Individueller curricularer Anpassungsplan (PACI) 

Es handelt sich um ein offizielles Dokument, in dem die vorrangigen Lernziele in einem oder mehreren Fächern für einen 

bestimmten Schüler im Anschluss an ein psycho-pädagogisches Bewertungsverfahren festgehalten und organisiert 

werden. 

Der individuelle curriculare Anpassungsplan PACI stellt eine außergewöhnliche Unterstützungsmaßnahme dar, wenn die 

Lernziele durch die im individuellen Förderplan (PAI) festgelegten Maßnahmen allein nicht erreicht werden können. Daher 

sind umfassende Anpassungen bei den Lernzielen, die der Lehrer für das Semester oder Schuljahr festgelegt hat, 

erforderlich, um einen erfolgreichen Schulbesuch zu sichern. 

Im Rahmen der Konzeption, Umsetzung und Bewertung des individuellen curricularen Anpassungsplan soll den 

Lehrkräften und Fachleuten, der Familie und dem Schüler in ihrem pädagogischen Handeln eine Orientierung gegeben 

werden. Darüber hinaus müssen eine systematische Nachverfolgung und Bewertung sowohl des Prozesses als auch der 

für seine Anwendung festgelegten Lernziele vorgenommen werden. Daher richtet sich der curriculare Vorschlag für den 

Schüler immer an dem Lehrplan des Kurses aus.  

 

In diesem Plan wird der Schwerpunkt auf die grundlegenden Lernprozesse gelegt, d. h. auf das Wesentliche, das alle 

SchülerInnen lernen und erfahren müssen, um eine ganzheitliche, sozio-emotionale Entwicklung, ihre Identität, die Sorge 

für sich selbst und für ihre Gemeinschaft zu fördern. Durch diese Priorisierung soll ein Übergang der SchülerInnen 

zwischen den verschiedenen Bildungsstufen mit gleichwertigen Möglichkeiten gewährleisten sein, ohne dabei die 

ganzheitliche Entwicklung der SchülerInnen aus den Augen zu verlieren.34 

 
Wenn bestimmte Ziele gegenüber anderen priorisiert und dabei andere  Ziele aufgeschoben bzw. sogar gestrichen 
werden, kann dies nur mit Zustimmung der einschlägigen Teams, einschließlich der Familie, erfolgen. Das Fehlen 
bestimmter Ziele könnte das Lebensprojekt der betroffenen SchülerInnen, ihre Teilnahme und ihre soziale Eingliederung 
gefährden.  
 
Indikatoren dafür, welche SchülerInnen einen individuellen curricularen Anpassungsplan benötigen PACI35: 
 

● Die betroffenen SchülerInnen machen nur geringe oder gar keine Fortschritte, obwohl sie pädagogische 

                                                
34 Es wird empfohlen, sich an den Fortschritten im spiralförmigen Lernen und den Leitfäden für die Umsetzung in den einzelnen 
Fächern auszurichten. MINEDUC. 
 
35 Diese Liste ist ein Vorschlag für die wichtigsten Indikatoren aus den technischen Leitlinien für schulische Integrationsprogramme. 
(PIE). MINEDUC, Abteilung für allgemeine Bildung, Referat Sonderpädagogik, 2013. 
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Unterstützung erhalten, um ihre Schwierigkeiten zu überwinden oder zu kompensieren. 
● Ihre Leistungen im Rahmen der nationalen Lehrpläne liegen deutlich unter dem Niveau, das von SchülerInnen im 

gleichen Alter oder auf der gleichen Bildungsstufe erwartet wird (2 oder mehr Jahre Rückstand in der Schule). 
● Es sind anhaltende emotionale Schwierigkeiten bzw. Verhaltensschwierigkeiten zu beobachten, die trotz der 

allgemeinen (emotionalen und/oder verhaltensbezogenen) auf der entsprechenden Stufe bewährten Techniken 
zur Kontrolle und Unterstützung nicht überwunden wurden. 

● Sie haben sensorische oder körperliche Defizite und machen trotz des Einsatzes spezieller Hilfsmittel nur geringe 
oder gar keine Fortschritte. 

● Sie haben Kommunikations- bzw. Interaktionsschwierigkeiten und benötigen spezifische individuelle 
Maßnahmen, um Kontakt zu haben und Zugang zum Lernprozess zu finden. 

Bei der anfänglichen Bewertung sollten auch die von der Schule selbst umgesetzten Unterstützungsprozesse berücksichtigt 
werden, um festzustellen, ob die pädagogischen Maßnahmen und die vorgeschlagenen Ziele sowie der Zeitrahmen den 
Bedürfnissen der SchülerInnen entsprechen.  Hier können Korrekturen vorgenommen werden, sollte der individuelle 
Anpassungsplan nicht funktionieren. 

 
 
VERFAHREN ZUR BEANTRAGUNG VON ANPASSUNGSMASSNAHMEN FÜR SCHÜLER/INNEN MIT 
SONDERPÄDAGOGISCHEM FÖRDERBEDARF (NTA) 
 
1.  Die Initiative zur Beantragung von Anpassungsmaßnahmen kann von der Schule (Lehrkörper und/oder Fachleuten aus 

dem Bereich Integrale Unterstützung und Inklusion) oder von den Eltern ausgehen, nachdem von einem externen 

Spezialisten (Psychiater, Neurologe, Psychologe, Psychopäde usw.) eine Bewertung und Diagnose vorgenommen wurde. 

 

2. Die Eltern müssen einen förmlichen Antrag an den Klassenlehrer stellen und einen vollständigen Bericht beifügen, der 

im Anschluss an eine externe umfassende diagnostische Beurteilung im ersten Monat des Schuljahres bzw. bei 

Erstdiagnose erstellt wird. Der Bericht sollte Folgendes enthalten: Diagnose, Beurteilungsergebnisse, erforderliche 

Anpassungen, die Fächer, in denen die Unterstützung eingesetzt werden soll, und Empfehlungen für das Schulteam.   

 

3. Die erforderlichen Beurteilungen, Protokolle oder Bescheinigungen müssen von Fachleuten ausgestellt worden sein, 

die keine familiären Bindungen (Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten, Onkel und Cousins ersten, zweiten oder dritten 

Grades) zu dem Schüler haben. Von Privatlehrern ausgestellte Berichte werden nicht akzeptiert. Es ist zu beachten, dass 

die Dokumente mit Datum, Namen und Unterschrift der behandelnden Fachkraft versehen sein müssen. 

 

4. Die Anträge werden von der zuständigen Stufenleitung und dem Bereich „Integrale Unterstützung und Inklusion“ 

bewertet und auf Durchführbarkeit und Relevanz analysiert. 

 

5. Sollte der Antrag nicht durchführbar bzw. nicht relevant sein, so informiert der Klassenlehrer zusammen mit dem 

Bereich „Integrale Unterstützung und Inklusion“ die Erziehungsberechtigten in einem offiziellen Gespräch.  

 

6. Wird der Antrag angenommen, erfolgt die Antwort je nach Situation durch ein offizielles Schreiben (Differenzierte 

Strategien) oder im Rahmen eines Gesprächs zwischen mit dem Klassenlehrer, dem Bereich „Integrale Unterstützung und 

Inklusion“ (Individueller Förderplan – Individueller Curricularer Anpassungsplan) und den Erziehungsberechtigten. Die 

Antwort sowie die zu ergreifenden Maßnahmen und die zu erreichenden Ziele werden innerhalb von 10 Arbeitstagen 

mitgeteilt. Dabei werden die von der Schule geleistete Unterstützung und die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten 

der Eltern detailliert aufgeführt. Dieses Verfahren ist für ein Schuljahr gültig und kann je nach Entwicklung geändert 
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werden.  

 

7.  Der Klassenlehrer übernimmt zusammen mit der entsprechenden Fachkraft der Stufe das Follow-up des Schülers und 

verfolgt die entsprechenden Maßnahmen, um die Einhaltung der Vorgaben zu gewährleisten.  

 

8. Der Klassenleiter, die Stufenleitung und die entsprechende Fachkraft werten den Plan mindestens alle sechs Monate 

aus, um die angewandten Strategien zu überprüfen und gegebenenfalls neue Strategien für eine bessere Entwicklung des 

Lehr- und Lernprozesses des Schülers auszuarbeiten. Zu diesem Zweck:  

a) Der Erziehungsberechtigte muss der Schule eine Instanz einräumen, um sich mit externen Fachleuten zu treffen. Er 

muss ständig mit der Schule in Kontakt und für Gespräche zur Verfügung stehen, falls die Schule dies verlangt.  

b)  Die Erziehungsberechtigten müssen alle einschlägigen Berichte in den vereinbarten Zeiträumen vorlegen 

(Fortschrittsberichte, Bewertungen, Abschlussberichte usw.).  

c) Der Klassenlehrer muss alle (pädagogischen, verhaltensbezogenen, sozio-emotionalen, u.a.) Informationen über den 

Schüler sammeln.  

 

9. Ist der oben beschriebene Prozess umgesetzt, hält die Schule an den Strategien fest bzw. schlägt neue Strategien für 
den Schüler vor, die den Erziehungsberechtigten in einem offiziellen Schreiben mitgeteilt werden.  
 
 

ERWÄGUNGEN UND ERKLÄRUNGEN 
 
Die Schule kann verlangen, dass der Diagnosebericht durch ein zweites Gutachten eines anderen Spezialisten ergänzt 
wird. In der Zwischenzeit unterstützt die Schule den Schüler nach eigenem Ermessen. Die Fristen für diese Zweitmeinung 
werden in den Vereinbarungen des Plans festgehalten.  
 
Für Schüler, bei denen im Laufe des Schuljahres ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird, erhebt die Schule 
alle Informationen, die erforderlich sind, um von dem Erziehungsberechtigten eine diagnostische Beurteilung zu 
verlangen und einen angemessenen Plan zu erarbeiten, mit dem der Lernprozess des Schülers unterstützt werden soll. 
Die Fristen für die Durchführung der diagnostischen Bewertung des Schülers werden in einem Gespräch mit dem 
Erziehungsberechtigten festgelegt, wenn dies die Schule für angemessen hält. Eventuell auftretende Situationen werden 
sowohl bei der individuellen Förderung als auch bei der Anpassung des Lehrplans berücksichtigt. 
 
In Ausnahmefällen, die gemeinsam mit der Familie und/oder externen Fachleuten analysiert werden, kann ein externer 
Tutor als professionelle Unterstützung eingesetzt werden. Er wird von der Familie eingestellt und von der Schule 
angeleitet. Die Schule kann in diesem Zusammenhang Fachleute empfehlen. Die Unterstützungsstrategien ändern nichts 
an der Anwendung der internen Schulordnung. In dieser Hinsicht unterliegt der Schüler/die Schülerin denselben 
Disziplinar-, Beurteilungs- und Versetzungsverfahren, die für alle an der Schule gelten. 
 
Die Förderstrategien allein garantieren weder, dass der Schüler immer ausreichende Leistungen (Note über 4,0) erbringt, 
noch gewährleisten sie eine automatische Versetzung in die nächste Klasse.  
 
Die Entscheidung über die Art der Unterstützung, die dem Schüler gewährt werden soll, wird von der Schule auf der 
Grundlage aller gesammelten Nachweise und ihrer Möglichkeiten getroffen.  
 
 
 
BEDINGUNGEN, DIE DIE KONTINUITÄT DER UNTERSTÜTZUNGSSTRATEGIEN BZW. ANPASSUNGEN RECHTFERTIGEN  
 
Im Zusammenhang mit den Fördermaßnahmen und der Feststellung des Fortschritts in dem Lernprozess werden unter 
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folgenden Bedingungen spezifische Hilfeleistungen nicht fortgesetzt: 
 

●  Die externe Behandlung wird ohne Gesundschreibung ausgesetzt. 

●  Die erforderlichen Bewertungen und Berichte werden nicht vorgelegt bzw. Sitzungen mit externen Fachleuten finden 

nicht statt. 

●  Die Eltern weigern sich, sich mit Mitgliedern der Schule zu treffen oder Informationen einzureichen, die für die 

Umsetzung der Förderstrategien bzw. Lehrplananpassungen erforderlich sind. 

 
Die oben genannten Punkte sind grundlegend dafür, dass die für den Schüler erforderlichen Förderpläne ausgearbeitet 
und umgesetzt werden können. 
 
Zudem kann die Schule den Schüler/die Schülerin an das Gesundheitswesen überweisen, damit die erforderliche 
medizinische Versorgung gewährleistet ist.  
 
 
KRITERIEN FÜR DIE VERSETZUNG UND BENOTUNG VON SCHÜLERN MIT INDIVIDUELLEM CURRICULAREM 
ANPASSUNGSPLAN (PACI) 
 
Über eine Versetzung in die nächste Stufe wird auf der Grundlage der Leistungen in Bezug auf die im individuellen 
curricularen Anpassungsplan festgelegten Lernziele entschieden. 
 
Was die Bescheinigung für die unterschiedlichen Stufen, also Grund- und Sekundarstufe, betrifft, so erhalten alle 
SchülerInnen, die ihre Schullaufbahn mit curricularen Anpassungen der Ziele abgeschlossen haben, nach Bestehen der 
entsprechenden Stufe das jeweilige Jahresabschlusszeugnis. In solchen Fällen wird dem Zeugnis ein Bericht über den 
erreichten Lernerfolg beigefügt, der sich auf Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen bezieht und als 
Entscheidungshilfe dafür dienen soll, ob eine weiterführende Schule besucht oder eventuell ein Eintritt in die Arbeitswelt 
gewählt werden soll. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Anhang IV: Umrechnungstabelle für die chilenische Notenskala 
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Skala DSS 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Chilenische 

Skala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Skala DSS 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Chilenische 

Skala 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 

Skala DSS 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

Chilenische 

Skala 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Skala DSS 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 

Chilenische 

Skala 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 

Skala DSS 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 

Chilenische 

Skala 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Skala DSS 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 

Chilenische 

Skala 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Skala DSS 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 

Chilenische 

Skala 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Skala DSS 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0      

Chilenische 

Skala 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0      
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ANHANG V 
 
An der Deutschen Schule Santiago können die Schüler neben dem chilenischen Abitur auch das Deutsche Internationale 
Abitur ablegen. Schüler, die sich für diesen Abschluss entscheiden, unterliegen den Richtlinien der DIA-PO der KMK, auch 
wenn diese der Schulordnung (REP) widersprechen, d.h. sie müssen diese Richtlinien erfüllen, um das Abitur zu erlangen.  
Die DIA-PO und die Richtlinien des Deutschen Internationalen Abiturs sind unter folgenden Links auf der Homepage der 
KMK zu finden. 
 

1. Richtlinien für die Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen Schulen im Ausland 
„Deutsches Internationales Abitur“ (Rili DIA-PO) 
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_06_11-Richtlinien-Deutsches-
Inter-Abitur2018.pdf 
In diesem Dokument sind die organisatorischen Voraussetzungen und Regelungen in Bezug auf die Stundentafel 
und Leistungsnachweise während der gesamten Qualifikationsphase geregelt. 

2. Deutsches Internationales Abitur Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen Schulen 
im Ausland (DIA-PO) 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/doc/Bildung/Auslandsschulwesen/ServiceAbitur/2015-06-11-PO-DIA-
03-05-2018-mAnl.pdf 
In diesem Dokument sind die organisatorischen Voraussetzungen und Regelungen in Bezug auf die Durchführung 
und das Bestehen der Abiturprüfung geregelt. 
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